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Ersch einr täglich mit Aus¬
nahme des Sonntags.

Der SamSlagsuummer wird
das „Illustrierte Sountags-

blatt " sowie die „ Landwirt¬
schaftlichen Mitteilungen " , der
Dienstagsnmnmer die „ Wöch¬
entliche Unterhaltungsbeilage"

gratis beigegeben.

AbonncnicnlShreiS
aierteljährlich 2 Mk . 20 Psg.
Kür pomburg 30 Ps . Bringer -
tohn pro Quartal — mit der
Pon bezogen frei ins Haus

geliefert 8 Alk. 17 Pfg.
Wochenabonnemcnk 20 Psg. für kn  DbertaunuŝAreis.

Iusertiorsgebübren
15 Pfg . für l>ie vierspaltixe
Zeile oder deren Nauru , für
lokare Anzeigen *18 zu vier
Zeile » nur 10 Pfg . Im
Reklameteil die Zeile 80 Pfg.

Anzeigen
roerden am LrscheinungStag

möglichst frühzeitig erbeten.

Redattton und Expedition
Lnuiienstr . 73.

Telep on 441.

öur Sßier 9es diesjährigen Mer=
hodifien] öebursfages

Sr. MajeM öes Kaifers unö Königs.
werden in nachstehender Reihenfolge besondere

Festlichkeiten stattfinden:
Montag , de» 2 « . Jannar 1314.

Abends 6V2 Ahr : Festkonzert im Aurhause.
Abends 8 Uhr : Zapfenstreich . Schluß desselben auf dem

Platze vor dem Aurhause (Louisenstraße ).
Dienstag , den 27 . Januar 1914.

Frühmorgens 8 Uhr : Choralblasen vom weißen Turm
des Agl . Schlosses.

Vormittags 8 1/2 Uhr - -Militär - und Tivil -Gottesdienst mit
Hochamt in der katholischen Airche.

Vormittags 8 1/* Uhr : Feier in der evangelischen Schule im
Stadtteil Kirdorf.

Vormittags st' /s Uhr : Feier in der katholischen Schule im
Stadtteil Airdorf.

Vormittags 9 Uhr : Alilitär - und Tivilgemeinde - Gottes¬
dienst in der Trlöserkirche.

Vormittags 9 Ahr : Feier in der städtischen höheren ilNäd
chenschule (Kaiserin Augusta -Viktoria Lyzeum .)

Vormittags (O' /z Uhr : Feier in den städtischen allgemeinen
Bürgerschulen I und II.

Vormittags IO1/* Uhr : Feier in dem Aaiserin Friedrich
Gymnasium.

Ulittags \2  Uhr : Parade der hiesigen Garnison im Aur
garten unter Teilnahme der Kriegervereine . (Zutritt
für das Publikum von der Kaiser Friedrich - Prome¬
nade aus ).

Nachmittags 5 ' l2 Uhr : Festesten im Aurhause.
Abends 7 Uhr : Festvorstellung im Kurhaustheater . Zur

Aufführung kommt : „ 1812 ", Vaterländisches Schau¬
spiel in ^ Akten von (Dtto von der pfordten.

Für das Festesten im Aurhaus werden in lhomburg
Anmeldungen <5 ^Uark das Gedeck einschließlich Musik,
aber ausschließlich Wein ) durch Umfragen entgegengenom¬
men . Für solche, welchen die bezüglichen Linzeichnungs-
listen aus Versehen nicht vorgelegt werden )) sollte, liegt st ine
Liste bei der Kurverwaltung im Kurhause auf.

Besondere Wünsche hinsichtlich der Sitzordnung
beim Festessen bitten wir Samstag , de» 24 . de«. Mts .,
von Iv bis I Uhr auf dem hiesigen Kurbureau per¬
sönlich anzumelden.

Die Anmeldung der Festteilnehmer aus dem Kreise
nimmt die Kur - und Badeverwaltnug direkt entgegen.

\
Bad Homburg , den 9 . Januar 19 H

Das Seffhomifö.

Juditbs che.
Roman von Otto Elster.

(Nachdruck verboten ) .
(Fortsetzung ) .

40)
Dann kehrte sie mit Axel in das Schloß zurück . Beide schwie-

gen , wie unter dem Eindruck , als läge etlvas Unausgesprochenes
zwischen ihnen , das aber keinem über die Lippen kommen wollte.
An dem Eingang zu Judiths Zimmer verabschiedete sich Axel
von seiner Frau.

„Entschuldige mich ein Stündchen ", sagte er, „ich habe mit
dem Jnpektor noch eine Angelegenheit zu besprechen."

Er küßte sie auf die Stirn ; dann entfernte er sich rasch.
Judith trat in ihre Zimmer ein . Sie kamen ihr so leer , so
öde vor . Sie ging in den Park hinaus , den das Gold der Abend¬
sonne durchflutete . Auch hier war es so still , daß sie erschauerte.
Sie horchte in den Abend hinaus , sie glaubte Kinderjauchzen
und Kinderlachen zu hören.

Traurig ging sie in ihr Zimmer zurück.
Was war nur über sie gekommen Bor wenigen Stunden

noch hatte sie sich so glücklich, so heiter gefühlt ! Vor kurzem
hatte sie mit dem kleinen Bubt getollt und gelacht , und jetzt
traten chr die Tränen in die Augen , wenn sie an den herzigen
kleinen Kerl dachte . Sie empfand Sehnsucht nach dem Kinde,
das für seine Mutter der Gipfelpunkt des Glückes war.

„Ach, sie würde niemals so glücklich sein , wie Lotte ; sie
hatte ja selbst chre Freiheit , ihre Persönlichkeit den : Glück des
Weibes nicht zum Opfer bringen wollen , und jetzt fand sie keinen
Ausweg mehr aus dem Labyrinth , in das sie durch eigene
Schuld , durch Selbstsucht und Hochmut geraten war.

Sie sank auf das Sofa nieder und verbarg aufschluchzend
das Gesicht in den Händen . Tief , tief beugte sie das Haupt . Der
Gedanke , das Gück des Weibes von sich gestoßen zu haben in
stolzer Ueberhebung und in trotziger Betonung ihrer Persönlich¬
keit , der Gedanke , Berat geübt zu haben an dem heiligsten Be¬
ruf des Weibes , lastete wie eine schwere , nnsühnbare Schuld auf
ihrer Seele.

Die Thronrede
redet die ernste nüchterne Sprache der Arbeit im Dienste und
zum Wohl des Vaterlandes . Das kennzeichnet sich auch darin,
daß der einleitende Rückblick aus die Vergangenheit nicht der
Bedeutung des Erinnerungs - und Jubiläumsjahres 1918 ge¬
denkt , sondern sogleich die finanzielle und die wirtschaftliche
Lage des Staatshaushaltes , das Fundament aller Gesetzgeb-
ungs - und Verwaltungstätigkeit , auf seine Sicherheit und Trag¬
fähigkeit untersucht . Mit dem Ergebnis der Prüfung darf je¬
dermann zufrieden sein , ist doch der Haushalt derart gekräftigt,
daß auch ernstere Rückschläge in den Einnahmen der staatlichen
Betriebsverwaltungen die solide Grundlage der Staatsfinanzen
nicht zu erschüttern vermögen . Die fortschreitende Gesundung
der Staatsfinanzen hat ermöglicht , daß der Industrie - und Ar-
beitsnrarkt durch reichliche Staatsausträge gestärkt werden kann.
Wird dies allen Erwerbsständen , nicht zuletzt auch den lohnar¬
beitenden Klassen , angesichts des gegenwärtigen Tiefstandes der
Wirtschaftskonjunktur ganz besonders erfreulich zu hören sein,
so muß gleichzeitig das gesamte preußische Volk der Staatsre-
giserung Dank wissen und Anerkennung zollen für die von ihr
beobachtete weitschauende Finanzpolitik , die nunmehr , gerade
rechtzeitig , mit ihren segensreichen Wirkungen in den Dienst
der vornehmsten staatlichen Aufgabe gestellt werden kann , der
Aufgabe nämlich , wirtschaftliche Schäden der Volksgesamtheil
fern zu halten oder sie möglichst abzuschwächen und zu mildern.
Diese werktätige Hilfe , die der preußische Staat dem vatertän-
dischen Wirtschaftsleben leistet , ist doppelt bedeutsam in einer
Zeit , in der vom Reich her Anforderungen ganz ungewöhnlicher
Art an die Steuerkraft der Nation gestellt werden . Trotz dieser
ebenso weitgehenden wie wirkungsvollen Fürsorge fiir die Inter¬
essen der Staatsbürger aller Berufe und Stände soll die Arbeit
zum Wohle des Vaterlandes keinen Augenblick aussetzen . Die
Verkehrsverhältnisse , die Wohnungsverhältnisse , die Verwal¬
tungseinrichtungen , die steuerlichen Verhältnisse der Gemeinden,
die volkswirtschaftliche Stellung und Ausgabe des Großgrundbe¬
sitzes, die Förderung der inneren Kolonisation durch Maßnah¬
men verschiedenster Art , die weitere Förderung der Jugend¬
pflege sollen den Gegenstand der Beratungen des Landtags bil¬
den , auf jedem einzelnen Gebiete mit dem Ziele , wo die Zeit¬
verhältnisse und die vaterländischen Interessen es gebieten , den
Weg freizumachen für Fortschritte und Verbesserungen . Diese
Aufgaben sind so bedeutsamer , dringlicher Natur , daß ihre Lös¬
ung nicht durch eine Wahlrechtsvorlage , für deren Zustandekom¬
men infolge der bekannten Meinungsverschiedenheiten unter
den Parteien noch immer keine Aussicht besteht , erschwert oder
gar in Frage gestellt werden dürfte . Aus ähnlichen Gründen,
noch mehr aber wegen der im Reiche eingeführten ' Steuergcsetz-
novellen , die übrigens in mancher Beziehung für die Gestaltung
des Wehrbeitragsgesetzes und des Besitzsteuergesetzes , nicht ohne
Einfluß geblieben sind.

Wenn die Thronrede sich maßvoll auf das Notwendige und
Erreichbare beschränkt, wird sie damit der Eigenart der preuß¬
ischen Volksvertretung gerecht, die nicht mit Parteizwistigkeiten
und parlamentarischen Machtkämpfen, sondern mit sachlicher,
ernster Arbeit im Dienste des Vaterlandes und zum Wohle der
vaterländischen Gesamtheit ihren Daseinszweck und Daseinswert
darzulun sucht.

Polmjche yiütyZifytcu*
Herrenhaus.

Im Herrenhaus wurden am Freitag , 9. Januar , die neuein-
getrerenen Mitglieder , die Herren Staatssekretär a . D . Dr.
Bernhard Lernburg Gras Schassgoltsch , General v. Lowen-
seld, Fürst zu Sayn -Wittgensrein -Sayn und v. Maßow , verer-
ocgr . Zur Tagesordnung stand außerdem uut noch die Beschluß¬
fassung über die geschäftliche Behandlung der dem Hause bereits
zugegangenen Vortagen . Nachbem durch -lleberweifung bes - Fi-
oeuouüntßges etzes» des Verwattungsgesitzes nnb oes ' Äusgrav-
ungsgesetzes an je eine besondere Kornmlsswn , auch dieser .Punt»
der LageSordimng erledigt worden war , lütuiie sich das Haus
auf Sonnabend vertagen.

* * *

Die Interpellation der Kvrttousetpativeu.
Berlin . 10. Jan . Die Freitonfervaliven haben uu Abgeord¬

netenhaus eine Interpellation wegen Abhilfe der bei der Drenst-
-botenversicherung in Ortstranrenkassen hervortreteuber Mrß-
stänve Angebracht . Fernerhin stellt sie die Anfrage , was d »c
Regierung zu tun gedente , um angesichts der llnuwgltchkeit und
Schädttchteit der staatlichen Arbettswsenversicherung durch Ver¬
hütung des übermäßigen Zuzuges zu den Großstädten und groß-
siadtähntichen Woynptätzen eine der Hauptursachen der period¬
isch großen Aroellswsigkett zu oehcveu . Die Frettonservauven ve
antragen außerdem , dw Regierung zu ersuchen , im Bundesrat
für reichsgesetztichen wirtsamen Schutz der Arbeilswilligett cm
zutreten . Freikonservative Anträge fordern dann auch die Be-
tämpsung des Bauschwmdels uno Erhebung über den Aufkauf
vauerticheu Grundbesitzes . — Die fortschrittliche BotkSpartei hat
ihren Wahtrechtsantrag wieder eingebracht und aberumtS einen
Eventualantrag au > geheime und direkte Wahl . Ein weiterer
Antrag von dieser Serie fordert einen Gefetzerriwnrf , durch ocn
bestimmt wird , daß dre Kinder der Dissidenten iricht zum Be¬
such des Religionsunterrichts gezwungen werden dürfen . Fer¬
ner wird die Regierung ausgefordert , einen Gefetzentlvurs vvr-
zutegen , durch den in ganz Preußen de>t wirtschaftlich felbftftan-
öigen Frauen bas aktive Kommunat -Wahlrccht vertiehen wer¬
den joll.

Kronprinz und Reichskanzler.

In den Berliner politischen Kreisen wird , wie unser Ber¬
liner Vertreter uretdei der Besuch , öcn der deutsche .Kronprinz
aur Mittwoch dem Reichkanzler abstattete , als eine LoyatiätS-
kundgebung des Kronprinzen aufgefaßt , der dadurch auch nach
außen hin habe zum Ausdruck bringen wollen , daß die Auffas¬
sung , sein Telegramm an den Oberst von Reuter sei der Aus¬
fluß seiner allgemeinen Mißstimmung über die Entwickelung
der politischen Verhältnisse Nt Elsaß -Lothringen , durchaus un-
vrechtigt fei.

Prüfung der RüstungStieferungeu.

Berlin , 9. Inn . Die Kommission zur Prüfung der Rüsi-
ungslieserungen besichtigte heute Vormittag die Anlagen der
deutschen Waffen - und Munitionsfabriken in Moabit . Wäh¬
rend des Rundganges fand eu > lebhafter Gedantenanstausch un-
ter den Alitgltedern der Kommission statt . Nachmittags winde
die Debatte über die Gewehrbeichasfung und über die Vor - und
Nachteile der Staatsbetriebe gegenüber der Prioalindustrie fort¬
gesetzt. — Dabei wurde die Resolution in den Kreis der Er¬
örterungen gezogen , in der der Reichstag bei Verabschiedung der

Da hörte sie die Schritte Axels auf dem Koridor . Sie
sprang empor , sie schämte sich ihrer Tränen , für die sie keinen
Grund hätte angeben können ; sie floh in ihr Schlafzimmer und
sank dort bebend vor ihrem Bett auf die Knie , ihre Stirn in
die Kissen vergrabend.

Axel tlopste an die Tür.
„Bist du schon zur Ruhe gegangen , Judith ? " fragte er , und

seine Stimme hatte einen eigentümlich gepreßten Klang.
„Ich wollte Mich soeben niederlegen — ich habe etlvas Kopf-

lveh ."
Mechanisch sprach sie diese Worte , während sie doch hätte

aufspringen mögen , um ihm in die Arme zu sinken.
„Oh , das tut mir leid . Schlafe dich nur ordentlich aus.

Morgen früh fahren wir nach der Ruine . Gute Nacht , mein
Liebling !"

Sie fühlte förmlich , lvie seine zitternde Hand aus der Türk¬
linke lag , wie er sie langsam und zögernd zurückzog.

Und er ging weiter , ohne die Türklinke niedergedrückt zu
haben . Jetzt blieb er noch einmal stehen . Würde er umkehren?
Nein , er entfernte sich — und jetzt fiel die Tür des Zimmers,
die nach dein Korridor führte , ins Schloß , und dann lvar alles
still.

Am anderen Morgen fuhren sie nach der Ruine der alten
Ellernburg auf den Klippen des Meeresstrandes . Da die Ent¬
fernung zu weit war , um zu Mittag wieder daheim sein zu
können , nahm man ein kaltes Frühstück wohlverwahrt in einem
Eßkorb mit . Der alte Friedrich , der mitfuhr , hatte alles Not¬
wendige an Tellern , Gläsern , Messern und Gabeln , Tischtuch
und Servietten eingepackt.

Man fuhr in einem bequemen Breack , das mit zwei kräf¬
tigen Braunen mecklenburger Zucht bespannt war . Anderthalb
Stunden fuhr man durch den Tannenwald , dann näherte
man sich auf einem sandigen Feldweg , der durch eine Heide¬
landschaft führte , der steil abfallenden Küste.

Axel war heiter und munter , zärtlich und aufmerksam für
Judith , sic dagegen war still und nachdenklich gestimmt , und
wenn Axel sie besorgt fragte , ob ihr etwas fehle , verneinte sie

, und meinte , der stille Wald , die einsame Heide machten sie so
) schweigsam.

Als sie aus dem Walde heraustraten , sahen sic auf der
j sanft aufsteigenden Ebene blühendes Heidekraut . Wie ein roth-

blaues Meer strahlend und glühend im Sonnenglanz , lag die
Heide da , aus der sich nur einzelne dunkle Gebüsche aus nied¬
rigen Kiefern hervorhoben . Im Norden aber türmten sich gigan¬
tische Felsen auf , auf deren höchstem die zerbröckelnde Ruine der
alten Ellernburg sich scharf gegen den Himmel abhob . Ein
frischer Wind strich über die Heide , man spürte die Nähe des
Meeres , dessen Salzgehalt die Luft erfrischte . ( Man hörte das
Meer , dessen Brandung sich mit dumpfem Getöse an dem Fuße
des Felsenufers brach.

Judith atmete tief auf , ihre Augen leuchteten , ihre Brust
weitete sich, in ihre Wangen lvar ein tiefes, - frisches Rot ge¬
treten.

„Hier ist es schön !" sprach sie leise.
„Ja " , sagte Axel , leicht lachend , „meine Vorfahren , die alten

Seeräuber , hätten keinen schlechten Geschmack in der Wahl ihres
Wohnortes . Sieh , dort , wo sich das hohe Ufer mehr verflacht,
liegt Ellershoog , ein kleines Fischerdorf , dessen rauhe Einwohner
noch bis in das vorige Jahrhundert hinein Strandräuberei trie¬
ben . Jetzt sind noch einige hübsche Villen und ein Strand¬
pavillon gebaut , man will Ellershoog zu einem Seebad machen;
vorläufig wohnen aber nur einige Maler hier , die die pittoreske
Küste angczogen hat . Es sollen auch in diesem Sommer einige
Familien hier Aufenthalt genommen haben . Dort drüben ist
königlicher Forst , mit der Oberförsterei Ellershoog — Ober¬
förster von Bergholz wohnt dort ."

„Für den lebenslustigen Herrn ist das ein einsames Fleck¬
chen", meinte Judith lächelnd.

„Er entschädigt sich schon durch gelegentliche Reisen nach
Berlin ", lachte Axel.

(Fortsetzung folgt ) .
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Heeresvorlage die Erwartung ausgesprochen hat, daß die Be¬
schaffungen des Kriegsmaterials tunlichst in reichseigenen tech¬
nischen Instituten erfolge . Von der Kommission angehörenden
Vertretern der Industrie wurde mit großer Entschiedenheit da¬
rauf hingewtesen , daß die Resolution in den Kreisen der deut¬
schen Industrie große Beunruhigung hervorgerufen haben , da
sie nur so ausgelegt werden könne, daß abweichend von den bis¬
herigen Verfahren die Privatindustrie nach und nach von den
Lieferungen für Heer und Marine ausgeschlossen werden solle.
Der gleiche Eindruck sei im Auslande hervogerufen und habe
den Absatz deutscher Jnduftrieerzeugnisse dorthin schweren
Schaden zugfügt . Derngegenüber wurde von den muvesenden
Mitgliedern des Reichstages übereinstimmend betont , daß die
Resolution in diesem Sinne nicht aufgefaßt werden könne. Wer
die Verhandlungen kenne, aus denen diese Resolution hervorge¬
gangen sei, könne nicht im Zweifel sein , daß der Verstaatlichung
der gesamten Rüstungsindustrie damit keinewegs das Wort ge¬
redet werden solle , vielmehr sei nur dem Wunsch Ausdruck ge¬
geben worden , daß der große Bedarf auf Grund der Heeres¬
vorlage nach Möglichkeit in den eigenen Instituten des Reichs
gedeckt werden solle, Mn die bestehenden Institute voll auszu¬
nutzen. An einer Erweiterung der Institute und eine Aender-
ung des Systems habe schon wegen der nötigen Beschleunigung
der Lieferungen nicht gedacht werden können . Nicht beabsichtigt
wäre gewesen , durch diesen Beschluß der Privatindustrie in
ihren berechtigten Interessen , inbesondere in ihrem Umfange
und chrer Ausdehnungsmöglichkeiten zu schädigen . Die Kom¬
mission trete also nicht in Widerspruch mit der Resolution , wenn
sie ihre Aufgabe daöin erblicke, nicht grundsätzlich eine Monopo¬
lisierung der Rüstungsindustrie vorzubereiten , sondern darin,
die maßgebenden Gesichtspunkte ftlr die Abgrenzung der Inan¬
spruchnahme der Reichsinstitute und der Privatindustrie zu er¬
mitteln . Einwandfrei wurde festgestellt , daß der vielgenannte
„Figaro - Brief " über die Maschinengewehre der Deut¬
schen Waffen - und Munitionsfabriken nienmls aus den Hän¬
den des Direktoriums herausgekommen , noch auch im „Figaro"
oder einer anderen Zeitung veröffentlicht worden ist. Die Ver¬
handlungen werden um 614 Uhr abends abgebrochen. Sie wer¬
den fortgesetzt , sobald die Referenten für die einzelnen Liefer¬
ungsgegenstände im Benehmen mit den zuständigen Ressorts die
Ermittelungen soweit gefördert haben , daß sie der Kommission
Referate erstatten können.

Die Straßburger Regierung.
Nach Meldungen , die uns aus Straßburg zugehen , betrachtet

man es in dortigen politischen Kreisen nun doch nicht für aus¬
geschlossen, daß der Prozeß gegen den Oberst von Reuter eine
einschneidende Nachwirkung auf die Besetzung der höheren Stel¬
len in der elsaß -lothringischen Regierung ausüben wird . Was
über die dabei in Betracht kommenden Personenfragen im Ein¬
zelnen verlautet , muß vorläufig allerdings als Kombination be¬
zeichnet werden.

Lokale Nachrichten.
Bad Homburg v . d. H .. den 10 . Januar 1914.

Die Fällung der inneren Baumreihen
in der Brunnen-Allee,

welche bekanntlich auf Wunsch der Stadtverordnetenversamni-
lung auf ein Jahr vertagt werden sollte , wurde damals in
allen Kreisen der Stadt lebhaft erörtert . Heute gehen uns
— mit der Bitte um Veröffentlichung — zwei Gutachten
der Firma Gebrüder S i e s m a y e r und des Direktors der
Palmengarten -Gesellschast in Frankfurt a . M ., Landesökono¬
mierat und König !. Gartenbaudircktor Slebert  zu , welche
der Magistrat unterm 99 . November v . I . um gutachtliche
Aeußerung gebeten hatte . Wir haben dem Wunsche um
Abdruck gerne entsprochen , da dieselben für die Oesfentlichkeu
von großem Interesse sein dürften.

Frankfurt a. M ., den 31. Dezember 1813.
Wohllöbl . Magistrat , Bad Homburg v. d. Höhe.

Auf das gefällige Schreiben vom 28. November d. I . er¬
widere ich hiermit ergebenst das Folgende:

Die Bedenken der Herren .Stadtverordneten wegen Fällung
der zwei inneren Baumreihen der Brunnenallee sind nicht ge¬
rechtfertigt . Gegen den Wunsch, die inneren Baumreihen noch
ein Jahr stehen zu lassen , sind ja keine großen Einwände zu
machen. Ich kann aber in diesem Aufschub keinen Vorteil er¬
blicken, denn fallen müssen diese beiden Reihen , und je eher, desto
besser.

Bevor ich auf die Gründe , welche mich zum Vorschläge der
Fällung dieser Bäume bewogen haben , eingehe , sei mir ge¬
stattet , auf die historische Entwickelung dieser Promenade hin¬
zuweisen.

Anfangs standeil hier 4 Reihen Pyramid -, Spitz - oder lom¬
bardische Pappeln — der charakteristische Baum der napoleon-
ischen Zeit und späterer Dezenten . — Diese Baumart war in¬
folge des schlanken Wuchses ein sehr ungenügender Schatten¬
spender , weshalb Man auf die Idee kam, nach außen hin im
gleichen Abstand eine Reihe weißblühender Roßkastanien zu
pflanzen . Es sind dies die beiden jetzt noch außen stehenden bis
22 Meter hoch gewordenen Baumreihen , welche nach meinem
Vorschlag künftig allein stehen bleiben sollen.

Früher , als diese Kastanien noch jung waren und wegen
der sie stark beeinflußenden Pyramidpappeln ( finb starke Boden-
aussauger ) nicht gedeihen wollten , entschloß man sich, die 4
iüneren Reihen Pappeln durch 4 Reihen Sommerlinden zu er¬
setzen. War schon die Wahl der Sommerlinden ' eine wenig
glückliche, so verschlimmerte sich diese durch das Verbringen
dieser Bäume iN dieselben Pflanzgruben , wo vorher die Pappeln
gestanden ; auch versäuNrte man , genügend nahrhaften Boden
beizufügen . Das Resultat war ein sehr negatives . Nach mehr
als 20-jähriger Pflanzung machten diese Linden wenig Fort¬
schritte, während die Kastanien stark an Umfang zunahmen . Ich
machte auf diesen Umstand seinerzeit aufmerksam und empfahl,
statt der 4 Reihen Sommerlinden nur 2 Reihen wcißblühende
Roßkastanien , die jetzigen beiden inneren Reihen , zu pflanzen.
Es wurde dadurch vermieden , daß die jungen Bäume nicht in
dieselben Pflanzgruben kamen, und daß man eine Pflanzenart
wählte , die sich mit der bereits vorhandenen verträgt , auch wurde
ausreichend für guten Mutterboden in den Pflanzgruben ge¬
sorgt . Das Resultat nach etwa 18 Jahren kennen Sie . Schon
damals wurde die Möglichkeit erwogen , ob man nicht ganz von«
einer Neupflanzung absehen sollte . . Doch damals waren die
Außenreihen wesentlich kleiner — man konnte sich zu einer solch
eiüschneidenden Maßnahme nicht entschließen und die Schaffung

„Kreis -Zeitung " Bad Homburg v. d. H.

der schon dmnals möglich großen Avenue unterbliev , um einer
späteren , einsichtsvolleren Zeit überlassen zu werden.

Jetzt ist der Zeitpunkt wieder gekommen , wo die städt. Kör¬
perschaften über das Für und Wider einer großzügigen Avenue
zu entscheiden haben . Ich will im Interesse des herrlichen Kur¬
platzes , der chönen Anlagen hoffen , daß sie diesnml meinem
Vorschlag folgen und für die Beseitigung der zwei inneren
Buumreihen in der Brunnenpromenade eintreten . Homburgs
Bürger und die Kurgäste werden für die Schaffung dieser jetzt
nwglichen Avenue , wie es wenige an Schönheit und Vorneym-
heit gwt , dankbar sein . Die Gründe zur Beseitigung der inneren
Baurnreihen sind mannigfacher Art.

Zurrächst stehen die mittleren Reihen zu dicht an deii äußeren
starken Bäumen . Letztere leiden schon durch das Jneinander-
wachsen der Kronen . Die jüngeren Bäume schädigen also be¬
reits die. älteren . Durch die gegenseitige Rechung , bei Wind
entstehen kahle und durch das zu dichte Stehen dürre Aeste. Au¬
ßerdem entziehen die jüngeren Pflanzen den älteren wesentlich
die Nahrung . Alle diese Uebelstände vergrößern sich aber von
Jahr zu Jahr ; sie allein sind schon Ursache genug , die mitt¬
leren Reihen zu beseitigen . Entfernt man also die jüngeren
Bäume , so begünstigt man das Wachstum der älteren , und diese
werden sehr bald etwa entstehende Lücken ausfüllen.

Die Mittelachse der Allee wird natürlich für längere und
hoffentlich recht lange Jahre frei bleiben . Die großen Bäume
Haben bereits jetzt eine Ausladung von je 6 bis 7 Meter nach
Innen . Also Schattenfläche genug , um bei sminigem Wetter
Schutz zu geben . Dieses Freiwerden der Mitte ist auch gesund¬
heitlich von größtem Wert , denn bis jetzt war das Blätterdach
besonders bei Berücksichtigung unserer so sonnenarmen Tage
viel zu dicht. Ueberdies wäre es unrecht, nur die Sonne bei die¬
ser so wichtigen Maßnahme berücksichtigen zu wollen . Der Pro¬
menadeweg wurde nie trocken. Man mutzte eine Mosaikstreifen
legen und einen über den anderen Baum der Jnnenreihen ent¬
fernen , um nur einigermaßen Licht und Lust und dadurch einen
trockenen Weg zu schaffen. Ausnehmen hingegen möchte ich die
wenigen Bäunie gegenüber dem Brunnensaal.

Außer obigen Gründen dürfen aber die der Aestthetik nicht
vergessen werden , sie sind nicht minder wichtig . Durch den Weg¬
fall der Jnnenreihen entsteht , wie schon eingangs gesagt , eine
Avenue von seltener Schönheit und Pracht . Sie wird zweifels¬
ohne eine Zierde Homburgs werden . Durch die ansehnliche
Breite von 21 Meter wird ein großzügiges Bild geschaffen . Das
Landgrafendenkmal und der Simntempel werden sich wesentlich
besser präsentieren , aber — und das möchte ich hier gleich ein-
schalten — die provisorische lleberdachung der Elisabethenquelle
ivird sich unangenehm bemerkbar machen . Hier muß meines
Erachtens bald eine bessere Lösung erstrebt werden ; möglich,
daß man bei dieser Gelegenheit zu einer ganz anderen Ausge¬
staltung , vielleicht ähnlich wie in Nauheim kommt, wo die Ouel-
len nicht unter , sondern ebenerdig in einein geschlossenen Raum
ausgeschenkt werden.

Die Bedenken , die beiden äußeren Reihen stünden dann zu
weit auseinander , als daß allein durch diese eine schöne, schattige
Allee gebildet werden würde , kann ich nicht teilen . Eine Allee
mit nach innen sich wölbenden Blätterdach entsteht allerdings
nicht, und das ist, wie wir schon vorher gesehen haben , aus sani¬
tären Gründen gerade gut so. Muß denn jede Allee ein nach
innen gwölbtes Blätterdach haben , darf das nie anders sein?
In der Beilage 2 haben wir Alleen , Ivo dies nicht der Full ist.

Auch in Nmihcim ist dies nicht der Fall . Daselbst wurde
vor einigen Jahren auf meine Anregung hin die mittlere dritte
Baumreihe in der Brunnenpromenade entfernt . Die Bäume
stehen allerdings etwas enger , dafür ist aber die Allee um 100
Meter kürzer . Zuerst natürlich ob dieser , durch Geheimrat
Wildbrand gutgeheißenen und zur Ausführung gebrachten Idee
große Aufregung , dann srendiges Erstaunen . Jetzt berühren sich
schon die Kronen in der Innenseite.

In Enrs wurde im vorigen Winter bet viel kleinen Bäu¬
men in zwei großen Alleen je die mittlere Reihe entfernt . Ganz
dieselbe Wirkung wie in Nauheim , und Homburgs Bürger und
Fremde werden es nicht anders machen. In der Beilage 2e
sehen Sie die Bäume der Brunnenallee in Homburg verhältnis¬
mäßig ausgezeichnet wie sie zur Zeit in ihren Abmeßungen sich
ergeben . Es zeigt sich hier deutlich eiü Mißverhältnis der in¬
neren zu den äußeren Reihen resp . wie unnötig die inneren
Reihen sind. In der Beilage 1 e ist die Allee ohne die mittleren
Reihen dargestellt . Die Bäume sind gegenwärtig 20 und mehr
Meter hoch und haben nach innen eine Ausladung von ti bis 7
Meter.

Auch der Ansicht , daß die äußeren älteren Bäunie zum Teil
unschön und schlecht gewachsen sind, sodaß bei Fortfall der in¬
neren Reihen auch mis diesem Grunde die Allee unansehnlich
werden würde , kann ich nicht zustimmen . Die wenigen Bäume,
die nicht ganz vollkommen sind, lassen sich leicht durch die aus
den mittleren Reihen zu entfernenden jüngeren ersetzen. Es
müssen , Ivie schon in einer früheren Eingabe betsterkt, aber einige
auf dem Golfplatz stehende Bäume entfernt werden , tveil sie
diese älteren Alleebäume beeinträchtigen . Sobald , tvie auch schon
vorher bemerkt, diese beiden älteren Baumreihen erst einmal
von zwei Seiten das nötige Quantum Luft und Licht haben und
nicht mehr von den kleinen Nachbarn durch Einwachsen und
Nahrungsentnahme geschädigt werden , dann sind auch bald diese
zur Zeit sich bemerkbar machende kleine Fehler überwunden.

Wollte man die Fällung auf ein Jahr verschieben , so ent¬
steht allerdings ein Nachteil , denn je früher , je besser , einmal
muß es doch sein , wenn mich der Nachteil kein absolut meß¬
barer ist.

Aus meinen Ausführungen dürfte zur Genüge die Notwen¬
digkeit und Nützlichkeit der Fällung der inneren beiden Kastan-
ienreihen der Brunnenpromenade hervorgehen . Es könnte aber
gefragt werden : Warum hat man denn damals nach Beseitig¬
ung der 4 Reihen Linden überhaupt neue Bäume gepflanzt?
Nun damals waren die Außenreihen wesentlich kleiner und
damals wurde ebenso wie jetzt befürchtet , die Kurgäste und Ein¬
heimische müßten künftig nur in der Sonne promenieren . Es
tvar eine Konzession gegenüber den Beschlüssen der städt. Kör¬
perschaften . Ich hoffe zuversichtlich , daß sie diesmal dieser Kon¬
zession entraten können.

Mit vorzüglicher Hochachtung , ergebenst
gez . Philipp Siesmayer.

* *  *

Palmcngilrten-Geseklschaft.
Frankfurt a. M ., 16. Dezember 1913.

Ew . Hochwohlgeboren

gestatte ich mir , auf das gefällige Schreiben vom 29 , No¬
vember v. I . ergebenst zu erwidern , daß ich nach wie vor

auf dem Standpunkte stehe , daß die zwei inneren Baum,
reihen in der von dem Elisabethenbrunnen zum Kaiser¬
brunnen führenden sogen . Brunnenallee ganz zu entfer¬
nen sind.

Daß im vorigen Winter von diesen inneren Baum¬
reihen ein Baum um den anderen entfernt morden ist, und
die übrigen ausgeschnitten wurden , habe ich mit besonderer
Freude begrüßt . Die Firma Gebr . Siesmayer hat sich bei
ihren diesbezüglichen Vorschlägen von ganz richtigen Grund¬
sätzen leiten lassen und Sie werden sich erinnern , daß ich
gesprächsweise auch Ihnen gegenüber die gleiche Auffassung
hatte . Die Hinwegnahme der Hälfte der Bäunie hat nun
aber sichtlich ergeben , wie notwendig auch das Entfernen
der noch stehengebliebenen Bäume dieser beiden inneren
Reihen ist . Gleichviel von welchem Standpunkte man immer
die Brunnenallee in ihrer Längsachse betrachlet , die inneren
Baumreihen verringern den gewaltigen Eindruck , den die
Allee durch die beiden äußeren Baumreihen allein machen
würde , das ist der eine Grund.

Aber wenn die beiden inneren Baumreihen noch länger
bestehen bleiben , schädigen sie nicht nur so lange das zu
beiden Seiten vorhandene großartige Landschaftsbild , sie
hemnien auch die gesunde Fortentivickelung auf der inneren
Seite der äußere » Baumreihen . Und ivürde man i n späte»
Jahre » doch zum Entfernen der inneren Bäume schreiten,

' dann erlebte man eine derartige Ungleichheit der Kronen¬
entwickelung der äußeren Reihen , die überhaupt nicht mehr-
gut zu machen wäre . Ei » oder zwei Jahre können hier
allerdings keinen sehr nachteiligen Einfluß ausüben , aber so
viel ist nach meiner festen Ueberzeugung sicher , daß , je früher
die inneren Baumreihen fortkommen , desto günstiger die
beiden äußeren Reihen in ihrer Entwickelung beeinflußt
werden.

Diese engen Baumreihen passen auch so gar nicht zu
dem großen landschaftlichen Zuge , den sonst die Hamburger
Kuranlagen haben . Ich kenne diese Anlagen seit 35 Iah-
ren , kenne auch die Absichten der ehemaligen Schöpfer , wie
auch der späteren Pfleger dieser Anlagen und darf mir da¬
her schon ein offenes Urteil erlauben.

Damit Sie sehen , daß ich auch für die Erhaltung von
Bäumen bin , wo es angeht , schlage ich vor , vier Bäume der
mneren Reihe , die vor der Verkaufshalle sich befinden,
stehen zu laffen , sie decken nicht nur die unschöne Halle ab,
sondern bilden auch für die Menschen und Läden entsprechen¬
den Schutz und Schatten.

Dahingegen sollten noch einige andere größere Bäume
fallen , die die eine ältere Baumreihe furchtbar schädigen.
Das läßt sich heule bereits deutlich Nachweisen und es sollte
doch wahrluh alles ausgeboten werden , die typischste » Baum¬
reihen für alle Zelten zu erhalte » .

Bei einer doppelreihigen Allee liegt überhaupt keine
Notlvendigkeit vor , daß sich die Kronen über dem Wege
lvölben . Hier tritt dennoch eine genügende schattenspendende
Wirkung ein lind besonders günstige Lichteffekte wären eine
sehr erwünschte Folge , was für alle Besucher und Spazier¬
gänger die denkbar beste Begleiterscheinung sein würde.

Nock, einmal möchte ich die mit der Wegnahme der
inneren Bnumreihe betonte axiale Wirkung hervvrheben.
Die Hvinburger Behörde hat diese mächtige Perspektive
namentlich seit der Errichtung des Landgrafcndenkmals ja
ebenfalls aus das Deutlichste Hervorgerufe » und erst neuer¬
dings wieder durch die Stellung des Siamtempels . Damit
sind in verschärftem Maße Grundsätze gegeben , die die Ent¬
fernung der inneren Baumreihen beschleunigen sollen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
gez . S i e b e r t.

* Stadtvcrordneten -Versammlung im Rathause am Diens¬
tag , den 13. Januar , abends 8 Uhr. Tages -Ordnung : 1. Wahl
einer Waisenpflegerin sowie von Stellvertreterinnen . 2. Wahl
der Ausschüsse, Deputationen etc. 3., 4., 5., 6. und 7. Bewillig¬
ungen von Nachkredst für Druckkosten (Titel A . 3 a 2 a ) , Reise¬
kosten (Titel A. 2. b. 1) , Prozeßkosten (Titel A . 3a 2b ) , Ver¬
tretungskosten (Titel F . V . b. 4) , Unterhaltung der städtischen
Gebäude (Titel B . 1a , 1a 2 ) . 8. Verlängerung des Vertrages
nrit dem Zentralbiireau für antomatische Wagen , betr . Auf¬
stellung von 3 Wagen . 8. Bewilligung von Kredit für noch vor¬
zunehmende Arbeiten am Siamtempel . 10. Anschaffung einer
Baracke für 2 Klassen des Gymnasiums und der Realschule . 11.
Herstellung eines neuen Reitweges . 12. Fällung von Bäumen
in der Kaiser -Frtedrich -Promenade . 13. Fällung der beiden
mittleren Baumreihen in der Brunnenallee . — Hierauf Ge¬
heimsitzung.

* Krieger - Verband des Regierungsbezirks Wies¬
baden . Unter dem Vorsitz des Herrn Oberst a.
D . von Dctten hielt der Vorstand am Mittwoch den 7. Januar
cr . im Hotel Berg seine diesmonatltche Sitzung ab . Von den
auswärtigen Verbänden waren Frankfurt a . M ., Obertaunus
imd Wiesbaden Land vertreten.

Der 1. Vorsitzende gibt Kenntnis von dem Ableben des Ein-
zclmitgliedes des Verbandes Herrn Generalmajor z. D . von
Freyhold . Für die anläßlich seines 75. Geburtstages übermit¬
telten Glückwünsche hat Excellenz von Lindcquist dem Bezirks¬
verband seinen Dank ausgesprochen . Aufnahmeanträge liegen
vor von den Vereinen Reichenbach Kreis Usingen , und St . Go¬
arshausen . Die Kreisverbände haben zum 1. Februar d. Js . die
Inhaber des Eisernen Kreuzes sowie des Militär -Ehrenzeichens
der General -Ordens -Kommission direkt namhaft zu machen . Im
3. Vierteljahr 1913 sind an Unterstützungen 2721 Ji
und an Notstandszuwendungen 650 jH

zusammen 3371 Jl
gezahlt worden . Ferner tvird mitgeteilt , daß dem Kriegervcreiu
Schmitten noch 150 <t( aus dem Notstandsfonds bewilligt worden
sind. Von den auf 60 I erhöhten Beiträgen entfällt auf die
Unterverbände (Regierungsbezirks - und Kreisverbände ) kein
Teilbetrag.

* * Die Katholische Handwerker -Sparvereinigung hält mor¬
gen , Sonntag abend , im „Saalban " eine „Abend -Unterhaltung"
ab , deren Programm mit der gewohnten Sorgfalt und dem
kunstsinnigen Verständnis zusammengestellt worden ist welche
noch immer die strebsame Leitung der Vereinigung ausgezeichnet
haben . Wir glauben den Mitgliedern und deren Familien einen
recht geselligen Unterhaltungsabend überzeugt versprechen zu
können , und wünschen , daß auch diese mit so vielem Fleiß in
Szene gesetzte Veranstaltung das Interesse für die Katholische
Handwerker -Sparvereinigung fördern und ihr neue Freunde
und Gönner zuführen möge.
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* Hamburger Caccilien-Verein. Mit einem größeren
musikalischen Werke, dessen Aufführnngman berechtigtes Interesse
entgegenbringt, tritt der „ C a e c i l i e n - V e r e i n " zum
erstenmal in diesem Winterhalbjahr 1914 am Montag obend
im Konzertsaale des Kurhauses auf den Plan . Glucks
lOOjähriger Geburtstag gab dem musikalischen Leiter des
Vereins , Kapellmeister Iwan Schulz,  Veranlassung,
dessen „Orpheus"  unter Mitwirkung der Damen Alice
A I di affen bürg  jOrphens ), Gertrud Seifert (Euridice)
nud Alice Baehr jAmor) als Solisten und des „städtischen
Orchesters" zur Aufführung zu bringen. Wünschen ivir der
Veranstaltung einen rechten künstlerischen Erfolg, nach
welchem der Verein strebt.

!? Der Hamburger Futzballverein hält kommeitdeit Samstag,
den 17. Januar ün Römersaale sein Winterfest ab. Nach dem
aufgcstelllcn Programm verspricht das Fest einen glänzenden
Verlauf nehmen.

* „Weidmannsheil!" Im Jagdrevier Hausen erlegte
Herr Gerichtssekretär Schneider  gestern einen Zehnenter-
Hirsch, wie wir hören, der vierte in verhältnismäßig kur¬
zer Zeit.

c. Sill istisches von der Stenographie . Nach der soeben
oerösscntlichln Statistik hat sich die Schule Gabelsberger
auch im Zähljahre 1912/13 außerordentlich günstig ent¬
wickelt. Die sch webenden Verhandlungen zur Schaffung einer
deutschen EinheitSstenographie haben keinen schädigenden Ein¬
flug ausgeübt ) im Gegenteil, der Zuivachs der im deutschen
System. Unterrichteten ivar noch nie ko groß als im abge-
lausenen Jahre , wo er mit nahezu 17,000 etiva ein Zehntel
der Gesamtunterrichtsziffer ausmacht. Insgesamt ergibt die
neue Statistik des Gabelsberger 'schen Systems 2941 Ver¬
eine mit 139 466 Mitgliedern und 220312 Unterrichteten.
In Gabelsberger Stenographie wird an 4331 Lehranstalten
unterrichtet, das ergibt einen Zuwachs von 134 Vereinen,
8061 Mitgliedern, 15202 Unterrichteten und 328 Lehran¬
stalten gegenüber dem letzten Zähljahre . Im deutschen Reiche
beträgt die Zahl der Vereine 2511 j-ft 113), die der Mit¬
glieder 113496 )-s- 6849 ), der Unterrichteten 125231 (-j-
11211 ) und der Lehramtsanstalten 2471 j-st 299). Sehr-
erfreulich ist auch das Wachstum der Gabelsberger 'schen
Schule in Preuße ». Die Zahl der Vereine ist hier um 72
ans 1111, die Zahl der Mitglieder um 2558 auf 35 378,
die Zahl der Unterrichteten um 3924 auf 32 609, und die
Zahl der Lehranstalten um 93 aus 651 gestiegen. Mit be¬
rechtigtem Stolz tritt die Gabelsberger' sche Schule mit diesen
Zahlen in das neue Jahr , in dem Bewußtsein, daß sie mit

diesem glänzenden Ergebnis auch diesmal die anderen Steno-
graphieschulen weit hinter sich läßt.

Schneestürme und Hochwasser.
Planen jVogtland), 9. Jan. Heute Nacht blieb bei der

Station 1400 zwischen Schönberg und Reuth der Personen¬
zug Nr . 214 im Schnee stecken. Er war bis 10 Uhr vor¬
mittags noch nicht frei, obgleich sofort ein Schneepflug und
ein Hilfszug mit Personal von Werdau . abgegangen war.
Bei dem starken Sturm verwandelte sich der Regen und
Schnee sofort in Eis . Die Reisenden wurden noch nachts
von einer Lokomotive nach Reuth gebracht.

Leipzig, 9. Jan . Im Erzgebirge sind heute morgen
zivei Züge im Schnee stecke» geblieben, der eine zivischen den
Stationen Scheibenberg und Elterlein, der andere zivischen
Meinersdorf und Thum.

Brüssel, 10. Jan . In der . Umgebung von Lüttich ist
die Maas über ihre Ufer getreten. Die letzthin eingetretene
Schneeschinelzehat die Gefahr außerordentlich gesteigert.
Die ganze Gegend von Lüttich und Verviers ist von Wasser¬
schäden bedroht. Eine große Anzahl Dörfer sind über-
schivemnit. Die Straßenbahnen , die zwischen den einzelnen
Städten verkehren, mußten ihren Betrieb gestern nachmittag
einstellen. Mehrere Vororte der größeren Städte mußten
geräumt werden. Die Leute an den Usern der Maas sind
in großer Besorgnis, zumal es unmöglich erscheint, Wagen
und Kähne zuni Fortschaffen der Möbel zu erhalten. In
Desdiddes ist das Wasser in sämtliche Kellerräume gedrungen
itnd hat besonders unter der ärmeren Bevölkerung großen
Schaden angerichtet. Die Behörden treffen alle nur erdenk¬
lichen Vorsichtsmaßnahmen, um ein weiteres Umsichgreifen
der Ueberschwemmungen zu verhüten.

Paris, 10. Jan. Aus Verviers wird Hochwasser ge¬
meldet. Die Esdre steigt rapid und richtet in Verviers und
Umgebung großen Schaden an.

Äus Nüd und Fern.
1' Ans Mittelfranken, 9. Ja ». Der einer althessischen

Beamtenfamilie entstammendePfarrer Gustav Baist in dem
Pfarrdörfchen Westheim bei Gunzenhausen begeht am 10.
d. M . seinen 90. Geburtstag in verhältnismäßig großer
geistiger und körperlicher Rüstigkeit. Pfarrer Baist wurde
1824 in Grünberg jOberhessen) als Sohn eines Landrats
geboren und wirkte bis 1877 in Ulfa bei Nidda als Geist¬
licher, um dann nach Westheim überznsiedeln, ivo er bis vor
kurzem noch amtierte. Unter dem Pseudonym Friedrich

Traugott hat Baist zahlreiche gehaltvolle Volkserzählunge-
aus der althessischen Zeit veröffentlicht, daneben entfaltete e
auch eine reiche Tätigkeit in dem Genossenschaftswesen
Bayerns.

* Aus Neuenyain wird uns mittgeteilt, daß die in einigelt
Blättern verbreitete Meldung, die dortige „Aepfelweinsteuer"
wäre aufgehoben worden, auf einem Irrtum beruht. Vorläufig
bleibt dieselbe bis aus weiteres bestehen. Weiter brachten wir
dieser Tage eine Notiz aus Eppstein, daß dort eine Versamm-
luirg zwecks Gründung einer „Kleinkinderbewahranstalt" getagt
habe und schloffen diesen kurzen Bericht mit „Eppsteiit stets vo¬
ran I" Nun sind wir ersucht worden, bekannt zu machen, daß die
Verhandlungen über Gründung einer „Kleinkinderbewahran¬
stalt" in „N eu en h a i n " stattgesunden hätten, ihrem Ende
nahe sind, und daß die Anstalt voraussichtlich am 1. April ds.
Js . eröffnet wird. Also „Eppstein nicht voran I"

Urteilsverkündigung im Prozeß gegen Oberst von Reuter.
Stratzburg, 10. Jan . Heute vormittag um 10% Uhr wurde

das Urteil verkündigt. Es lautet auf Freisprechungdes Obersten
v. Reuter und des Leutnants Schad von sämtlichen Anklage-
Punkten. Die Kosten trägt der Fiskus.

Straßburg i. E>, 10. Jan . Im Prozeß gegen den Leutnant
v. Forstner wurde heute aus den Verhandlungsakten bekannt,
daß v. Forstner wegen dein am 17. November v. I . gebrauchten
Ausdruck„Wackes" zu 0 Tagen Stubenarrest verurteilt wurde.

Kurhaus -Konzerte
der Städtische » Theater - und Kurkapelle,

unter Leitung des Kapellmeisters Iwan Schulz.
Sonntag , den 11. Januar:

Abends 8 Uhr.
1. Ouvertüre z. Oper , Die Camisarden . Langert.
2. Slavischer Tanz Nr. 6. Dvorak.
3. Venise . . . . . . Popy.
4. Fantasie a. d. Oper , Der Freischütz . Weber.
5. Ouvertüre z. Oper . Tanuhäuser . . Wagner.
6. Gold und Silber , Walzer . . . Lehar.
7. Wiegenlied . . , • . . Simon.
8. Neue Wiener Volksmusik , Potpourri . Komzak.

« jeden Lag im Monat «
i
%

können Sie eine andere Suppe
auf den Tisch bringen bei Ver¬
wendung von Maggi 's Suppen.
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Schweselsaures
Ammoniak

Marke:

der gehaltreichste, sicherste und durch die nachhaltigste
Wirkung ausgezeichnete, vollständig giftfreie Stickstoff¬
dünger von stets gleichmäßig leichter Streitbarkeit ist

das erprobte und bewährte
Stickstoffdüngemittel der praktischen Landwirtschaft
für alle Kulturpflanzen und auf allen Bodenarten , in Feld u.
Garten , auf Wiese, und Weide sowohl zur Herbstdünglmg als
auch zur Düngung der Sommerfrüchte und insbesondere auch

zur Kopfdüngung
der Wintersaaten , weil es, obwohl in einer Gabe breitwürfig
ausgestreut , als eine stetig fließende Stickstoffquelle ein gleich¬

mäßiges und ruhiges Wachstum der Pflanzen sichert.
Keine Sicker oder Verdunstungsverluste!

Kein Befall ! Keine Lagerfrucht!
dagegen v

Erhöhte Ernten bis zu lOO°/0 und mehr!
Bessere Beschaffenheit nnd Güte , Längere Haltbarkeit der Früchte!

Reingewinne pro hs Mark 300 .— bis 300 .— und mehr.
Tausende von Versnchsecgebnissen der großen Praxis liefern den Beweis hierfür.

Schweselsaures Amiuoniak liefern alle landwirtschastlichen Vereine, Ge¬
nossenschaften, Düngemitteihündlcr. Wo das Ammoniak nicht oder nicht zu an-
meffenen Preisen zu bekommen ist, da erkürt sich die Deutsche Ammoniak-Ber-
kaufs-Bereinigung, G. m. b. H., in Bochum bereit, ihr Erzeugnis auch in ein¬
zelnen Säcken von je 100 kg . Inhalt zn angemeffenen Preisen franko Eui-
pfangsstation westlich der Elbe nnd nach Süddeutschland gegen sofortige Bar¬
zahlung abzugeben. Der Preis ist heute so gestellt, daß die Stickstoffeinheit im
schwesclsaurcn Ammoniak erhelilich billiger ist als im Chilisalpeter. Ausführ¬
liche Schriften über Herstellung, Anwendung und Wirkung zu den einzelnen
Kulturpflanzen stets unentgeltlbb durch die

Landwirtsch östliche Auskunftsstelle
d.Deutsch.Ammoni ll Verkaufs-VereinigungH.U.ll.h.

in Coblenz , Hohenzollernstraße 100.

ei.  Bolzversteigerung.
Mittwoch , den 21 . Januar 1014 kommen im Stadtwald Distrikt 20, Herzkaut

sau der Weißenschneise) und 25a Birkenstück(am Jungfernstollen ), folgende Holzarten zur
Versteigerung:

Eichen : 2 Stämme — 0,41 Fm., 59 Rm. Scheit u. Knüppel, 11
Wellen

Buchen : 46 Rm. Scheit u. Knüppel, 5865 Wellen
Anderes Laubholz : 1 Stamm 0,27 Fm., 2 Rm . Schicht-Nutzholz-Scheit, 16 Rm.

Scheit u. Knüppel, 225 Wellen.
Nadelholz : 14 Stämme = 4,43 Fm., 38 Schicht-Nutz-Scheit (3 Meter

Länge.
„ 137 Rm. Scheit u. Knüppel. 2045 Wellen.

Zusammenkunft: vormittagsV-10 Uhr im Steinbruch am Silberköppel.
Bei sehr ungünstiger Witterung sindet der Verkauf in dem Saalburgrestaurant

statt.
Bad Homburg v. d. H., den 9. Januar 1914.

Der Magistrat II.
Feigen.

Allgemeine Bürgerschule 1.
Die Anmeldung der Kinder aus dem Bezirk der Bürgerschule

I, welche am 1. April schulpflichtig werden, findet am Dienstag , den
13 . ds . Mts ., nachmittags2—4 Uhr in der genannten Schule statt.
Es kommen diejenigen Kinder in Betracht, die in der Zeit vom 1. Ok¬
tober 1907 bis 30. September 1908 geboren sind. Für alle ist der
Impfschein , für die auswärts geborenen auch der Geburtsschein vorzu¬
legen.

Bad Homburg v. d. H ., den 10. Januar 1914.
Kern.

iiiO.

Eine

2 Zimmerwohnung
per sofort zu vermieten

Kirdorferstraste 53.

Die Lieferanten
für das Waisenhaus , die noch Forderungen
ans dem Jahre 1913 habe», iverden ersucht,
die Rechnungen bis zum 15. lfd. Mts.
den Unterzeichneten einzureichen.

Mohs, Verwalter.
t

an

1»mim« fflftii, t löste
für Elektr. und Gas fast neu sehr preiswert
zu verkaufen

Louisenstraste 64 /̂z.

yiiiiirr-pnrtfrrf-Mjiiini!)
von älterem Ehepaar, in der Umgebung von
Homburg oder naheliegendem Orte nahe am
Wald gesucht.

Offerten mit Preisangabe unter A . M.
bei der Expedition.

Bad Homburg v. d. Höhe.
Montag, den 12. Januar abends8*/* Uhr im

Gasthaus zum Johannisberg
Beeeinsabend

Tages Ordnung:
1. Bortrag des Herrn Obergärtner

Mückshof über
Ursachen für das Nichtgedeihen junger

Obstbäume.
2. Besprechung des Entwurfs der neuen

Straßenpolizei -Ordnung.

Der Vorstand.

I ömOIIe MmmPW
gut erhalten, steht äußerst billig zum Ber-
kauf bei Spenglermeifter Storck , Wallstr. 22.

Fahnen
Reinecke

vBeedir?: Hannover
Abzeichen.

Hamburger
\mm\l Wmmii
Samstag , den 10. Januar 1914

abends 9 */4 Uhr im Vereinslokal
„Zur Wolfsschlucht"
Haupt -Versammlung

Tages -Ordnung:
Winterfestlichkeiten.

Um zahlreiches Erscheinen wird
gebeten.

Der Borstand.

Lager in deutschen
und englischen Neuheiten

r~  Solide Preise . « WU
Repcraturen werden schnell und gut ausgeführt
ll Kaiser frieit. ptsifirtt

G. K. Merkel
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Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme infolge

des plötzlichen Todes und bei der Beerdigung meines
lieben Gatten , unseres guten Vaters , Bruders , Schwagers
und Onkels

Herrn Joseph Mengel,
Gastwirt

insbesondere Herrn Pfarrer Rothenburger für die trost¬
reichen Worte am Grabe , sowie der Gemeindekorporation,
den Vereinen und für die zahlreichen Kranzspenden,
sprechen wir unseren herzlichsten Dank aus.

Oberstedten u. Münzenberg i. Hessen, 8. Januar 1914.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Fischerei Verpachtung.
Am Dienstag, den 10. Februar er., vormittags 119, Uhr werden tut

G asthof „Zur Schönen Aussicht" zu Neuweilnau im Taunus die Forellen
sischereien im Weilbach: 1. Von der Brücke bei Bromberg bis zum Wehr
au der Landsteiner-Mühle. 2. Vom Wehr an der Papiermühle bei '.ueu-
weilnau bis zur Kleinen Mühle in Rod a. W. auf weitere 6 Jahre
öffentlich verpachtet.

Königliche Oberförsterei Neuweilnau.

tlomburger Caecllienoerein
Minier 1913114.

fflonfag, 12 Januar 1914, abenfls8 Uhr
im Kon?erflaaI 3es Kurhaufes

Orpheus
Oper in 3 flhfen uon Chr. Oluch(geb- 14. Juli 1714)

Mitwirken 9 e:
Sräulein Alice Afchaffenburg(Orpheus)

Sräulein Oertrug Seifert(6uri9ice)
Sräulein Alice Baehr(Amor)

Stäatifches Kurorchefier
Leitung:  Herr Iroan Schul?, ffäat. KapeilmeifTer

Ginfriffsharfen: ReferDierfer platz Mk. 3 —, nicht refemierfer platz mit. 2.—,
Salieris Mk 1.— unS Textbücher[in3 in Ser MusikalienhanS-
lung von Sachhaus unS an Ser halle ;u haben.

:«e

koangeliicher Bund
Sweigoerein Bomburgo.fl.B. unfl Umgegenfl.

Sonntag , den 11. Januar zur Feier des ĴahreSfestes:
Nachmittags 5'/- Uhr

Festgottesdienst in der Erlöserkirche
Herr Pfarrer Heinz-BonameS.

Abends 8V2 Uhr:
Nachversammlung im Römersaal Elisabethenstr.

Vortrag des Herrn Pfarrer Chun-Seulberg.
Was machte Luther zum Manne des Volkes und was kann und soll

ihm noch heute die Herzen des Volkes gewinnen.
Die Gesangsabteilung des Evangelischen Arbeitervereins hat ihre

Mitwirkung zugesagt.
Die ganze evangelische Gemeinde ill zu den beiden Veranstaltungen

herzlich eingeladen.
Der Vorstand.

Samstag den (7. Januar (9(4

Lest-Vall
in den Räumen des Kurhauses zur Gedenkfeier der Kaiser-Proklamation.

wir laden hierzu die Kameraden nebst ihren Familienangehörigen
höfl. ein und bitten um recht zahlreichen Besuch.

Für Gäste sind Eintrittskarten beim Vorstand zu erwirken
Saalöffnung 8Vr Uhr. — Anfang 9 Uhr.

Der Vorstand.

Brennholz - Verkauf
der König ! Oberförsterei Königstein.

Dienstag den 5J9. Januar 1014 kommen in Königstein im Saalbau Georg von
10 Uhr vorm, ab zum Ausgebot:

Schutzbez. Schlostborn vom Windbruch in den Distrikten 73, 74 und 77 : Buchen:
991 Rm . Scheite, 347 Rm. Anbruch-Scheite und 1293 Rai . Knüppel ; Eschen: 10 Rm.
Scheue, 6 Rm. Knüppel ; Erlen : 4 Rm. Knüppel. Im Distr. 73a * und 74 (Kalbsheckl
kommt oberhalb des neuen Weges alles Scheit- und Knüppelholz zum Verkauf, unterhalb
des neuen Weges in 74 sowie 73a a sStockwäldchcn ) und 77 (Dicker Hags ist über das
bessere Scheitholz ebenso ivie über alles Reisig vom ganzen Windbruch bereits anderweitig
verfügt und kommen dort außer dem Knüppelholz nur die Anbruch-Scheite und knorrigen
Scheite zum Ausgebot.

Wer ernten will, muß düngen
Hohe Ernten sind nicht erzielbar , ohne vorangegangene
gründliche Düngung . Bei dieser müssen dem Bo¬
den alle Nährstoffe wieder zugeführt werden , welche
ihm durch die früheren Ernten entzogen sind . Man gebe
daher rieben Stickstoff und Phosphorsäure vor allem

Kalisalze
die zum Gedeihen einer jeden Pflanze unentbehrlich sind.

Alle näheren Auskünfte jederzeit koslcn ’os durch:
hanflrDirftchafflicheAushunffsfleilefles Kaiifunflihafs 6m .b.B.,Köin aRh Richarfsffr -10

3m lieblichen Lulengebirae ää
Bettlaken mit verstärkter Mitte , Reinl, Hannen ^ Jnleus ^ Lfnon''
Wiischetnch, poröse Stoff - , Sawn Damast, Tasche.ckücher, Hand - und Wisch¬
tücher, Frotlierwaren, Knnlllervorhange , Decken, Tischzeua Teeaedeckc

Schürzen und Han»klelderstoff̂ Feudel rc. ' '
Wir senden diese und andere gediegene Webwaren äußerst preiswert an leden Haushalt

Anstalt rc. und fertigen Wäsche aller Art un& Ausstattungen daraus an '
MueiMkmIlml, ffl. ijid ii. « stmllmstil

Preisb . nt. 400 . Abb , Musterkarl.  Verzeichn , zurucĥ .s. War . unentgeltlich. Muster postfrei

11*1 IHEAHR
oder Im Konzertfaal öibl cs zum
Schulz der Stimme nichts Anöe*
nehmeres als eine 5chachtel
vyberl Tabletten »Erhaltlieb tn
allen Apotheken und Drogerien
Preis der Oriöinailchacbtei l mk.

Ür
Niederlagen in Homburg: Dorgerie von Karl
Kr  eh; Drogerie von Otto Voltz;  Taumis-
D.-ogerei. von Carl Mathäy.

vorzügliches billiges Brennmaterial für Haus¬
haltung und Landwirtschaft frei ins Haus
geliefert.

Zu haben bei Josef Braum , Kirdorf,
Grabengasse 16.
Bestellungen werden entgegengenommen im

„Schweiyerhof".

Kirchliche Anzeigen.
Gottesdienst in der Erlöser -Kirche.

Am 1. Sonntag nach Epiph., 11. Januar
Vormittags 9 Uhr 40 Min:

Herr Pfarrer Füllkrug.
(Röm. 12, 2)

Vormittags 11 Uhr Kinbergotteödienst
Herr Pfarrer Füllkrug.

Nachmittags 5 Uhr 30 Min . :
Jahrcsfest des Zweigvereins des Ev. Bundes
nestpredigt : Herr Pfarrer Heinz-Bouames.

Nachmittags 4 Uhr Jungfrauenverein
Montag, abends 8 Uhr 30 Min :

Bibelbesprechstunde<Eph.)
Mittwoch, abends 8 Uhr 30 Min . :

Kirchliche Gemeinschaflsstunde.
Donnerstag, 11. Januar , abends 8 Uhr 10

Wochengvttesdienst
Herr Pfarrer Rothenburger-Oberstedten.

Gottesdienst in der Gedächtniskirche
am 11. Januar , vorm. 99 , Uhr

Herr Pfarrer Wenzel.

Gottesdienst in der katholischen Kirche.
Sonntag , den 4. Januar 1914.

6 '/, und 8 Uhr hl. Messe
99 , Uhr Hochamt mit Predigt

119 , Uhr hl. Messe.
2 Uhr Andacht

Während der Woche früh 7 Uhr hl. Messe

«tiatteat C. »leitlunm nnn « ad Smulmrav. d. Hiide. —Druck und Berlaq der HastnchdrvckereiC. I . Schick Satz«.
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Bekanntmachung.
der X

Landesversicherungs -Anstalt Hessen-Nassau
für den Kreitz Odertaunus.

(Z 1246 der Reichsvcrsicherungso. dvung ovm 19. Juli 1911.)

tzür die invalidenverficherungspflichtigcn Personen im Obertaunus -Kreise sind vom i . Januar 1914 ab nachbezeichnete Wochenbei¬
träge zu entrichten.

Für

Ein Wochenbei¬
trag der
Lohnklasse

I | I1| 1I1|IV| Vvon
Pf Pi MP siM

§ 19 der
Satzung

M
•t
tt

tt
ft
tr
tt

§ 19 der
Satzung

§ 18 der
Satzung

1. Mitglieder der allgemeinen Ortskrankenkasse zu
Bad Homburgv. d. H.

Mitglieder-Klasse, Stufe 1
„ II . .
„ 111 und IV .
„ V
„ VI, VI] u. Vlll

2. Mitglieder der allgemeinen Ortskrankenkasse zn
Königstein

Mitglieder-Klasse, Stufe 1
,, h // H
„ V ,, 111 und IV .
., „ „ V und VI .
„ „ „ Vll , Vlll u. IX

3. Mitglieder der allgemeinen Ortskrankenkasse zu
Obxrnrstl.

Mitgiieder-Klafse, Stufe 1
,, H H 11
ff ff rt  Hl •
.IV , V und VI

4. Mitglieder der Betriebs lFabrikl-Krankenkasse für
die Firma Gebrüder Hausmann zu Homburgv. d.

Höhe.
Mitglieder-5t lasse, Stufe 1

„ „ ,, 11
n tr «Hl • •
„ „ ,, IV und V

ü. Mitglieder der BctricbSkraiikciikasse der Staniol-
und Mrtallkapsilsabrik vormals Conrad Sachs G.

m b. H. in Cppstcin.
, . 1 Mitglieder-« lasse, Stufe 1, 11 und 111
V ? bli ' „ „ .. IV, v , VI .. . Vll
Satzung ( w „ „ Vlll , IX und X

6. Mitglieder der Postkrankenkassen
blasse 1 bei einem Tagrou . . dienst bs einschl 1,16

Mk.
„ von mehr n!s

1,16 Alk. bis einschl. 1,86 Alk.
Tagesverdienst von mehr als

1,83 Mk. bis einschl. 2,83 Mk
Tagesverdienst von m. hr als

2,83 Mk. bis einschl. 3,83 Mk.
Tagesverdienst über 3,83 Alk.

8 10 der
Satzung

11

111

IV

V

16

16

16

16

24

24

24

24

32

32

32

32

40

40

40

40

32

32

40

48

48

48

48

48

40 -

48

40

40

48

481

7. Lehrer und Erzieher.
a) mit einen. Jahresarbeitsverdienst bis z» 1150

Mk.
b) mit ein m Jnhresarbei .sverdienst von über

1150 Alk. bis einschl. 2000 Mk.
8. Hausbeamtilinen lHauSdamen, HanShälterinnen,

Stützen!,
sofern für sie als Mitglieder einer Krankenkasse
nicht etiva Beitrüge einer höheren  Lohnklasse
zu entrichte» sind . . . - . - 32

9. LaildwirtschastlicheBetrieböbeamten.
a) bei einem Jahresarbeilsoerdienst bis 850 Mk. - 32
b) „ „ „ von mehr als

850 Mk. bis 1150. Mt
c) „ , Jahresarbeilsoerdienst von mehr als

1150 Mk. bis zu 2000 Mk.
10. Alle Personen, welche keiner der vorgenannten

Krankeiikassen cnigehören
a) für männliche Personen anher den Lehrlingen
bj weibliche Personen anster de» Lehrmädchen . — —22
es Lehrlinge und Lehrmädchen. . . . —24
Wen» im Voraus für Woche», Monate, Viertel¬
jahre oder Jahre eine feste bare Vergütung verein¬
bart ist, so find Beiträge derjenigen Lohnklasse zu
entrichten, in deren Grenze» die bare Bcrgüt-
nng fällt svgl. Zister 10 dieser Nachwelsnngi, so¬
fern diese Beiträge höher sind als die nach der

vorstebei'den Bekanntiiinchmig maßgebenden.
Die Verwendung von Beitragsmarken einer höheren Lohnklasse —

als gesetzlich vorgeschrieben — ist allgemein zulässig . Wenn zwischen
dein Arbeitgeber und dem Versicherten die Versicherung in einer höheren
Lohnklasse nicht ausdrücklich vereinbart ist, so ist der Arbeitgeber nur
zur Leistung der Hälfte desjenigen Beitrags verpflichtet, welcher nach
der vorstehenden Bekanntmachung für den Versicherten zu entrichten ist.

Zur richtigen und rechtzeitigen Verwendung der fälligen Beitrags¬
marken sind die Arbeitgeber verpflichtet . Rechtzeitig geschieht die Ver¬
wendung nur dann , wenn sie bei jeder Lohnzahlung , und wenn keine
Lohnzahlung stattfindet und der Lohn gestundet wird , bei Bceirdigung
des Dienstverhältnisies , spätestens aber in der letzten Woche jeden Vier¬
teljahrs, erfolgt. Den Arbeitgebern steht das Recht zu. bei der Lohnzahl¬
ung den Versichertendie Hälfte der Beiträge in Abzug zu bringen. Sind
Abzüge bei einer Lohnzahlung unterblieben , so dürfen sie nur noch bei
der nächsten nachgcholt werden.



Findet die Beschäftigung einer versicherungspflichtigen Person nicht
während der ganzen Beitragswoche bei demselben Arbeitgeber statt , so!
ist von demjenigen Arbeitgeber der volle Wochenbeitrag zu entrichten , '
welcher den Versicherten zuerst beschäftigt. Wurde dieser Verpflichtung!
nicht genügt und hat der Versicherte den Beitrag nicht selbst entrichtet , j
so hat derjenige Arbeitgeber , welcher den Versicherten weiterhin beschäf- !
iigt . den Wochenbeitrag zu leisten. Steht der Versicherte gleichzeitig in!
mehreren die Versichepungspflicht begündeten Arbeits - und Dienstver - j
hältnisien , so haften alle Arbeitgeber als Gesamtschuldner für die vollen!
Wochenbeiträge. Die unterlassene Markenvcrwendung rann nicht da- !
mit entschuldigt werden, daß ein anderer Arbeitgeber , , er den Bersicher- !
len vorher beschäftigt habe, zur Beitragsleistung verpflichtet gewesen sei.
Versicherungspflichtige Personen sind befugt , die Beiträge an Stelle der
Arbeitgeber zu entrichten . Dem Versicherten, welcher die vollen Beiträge
entrichtet hat , steht gegen den zur Entrichtung der Beiträge verpflichte¬
ten Arbeitgeber Anspruch auf Erstattung der Hälfte des Beitrags zu,
wenn die Marken vorschriftsmäßig entwertet sind. Als Entwertungs¬
tag ist der Sonntag derjenigen Bcitragswoche auf die Marke zu schreiben, l
für welche die Marke gilt . j

Durch die Reichsversicherungsordnung ist die Versicherungspflicht :
ausgedehnt auf die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Gehilfen und
Lehrlinge in Apotheken, sowie auf Bühnen - und Orchestermitglieder -
ohne Rücksicht auf den Kunstwert der Leistungen —, sofern ihr regel¬
mäßiger Jahresarbeitsverdienst 2000 dfl  nicht übersteigt . Lehrer und
Erzieher an öffentlichen Schulen oder Anstalten unterliegen der Ver - '
sicherungspflicht nicht, sofern ihnen eine Anwartschaft auf Pension im
Betrage der geringsten Invalidenrente sowie auf Hinterbliebcncnfiir-
sorge (Witwen - und Waisenrente ) mindestens nach den Sätzen der !
ersten Lohnklasse gewährleistet ist. Der Versicherungspflicht unterliegen!
ferner nicht Personen , welche während ihrer wissenschaftlichen Ausbild - !
ung für ihren zukünftigen Beruf Unterricht gegen Entgelt erteilen (z. !
B. Studenten , Seminaristen , Schüler , welche Privatstunden geben) .

Die Versicherungspflicht ergreift auch solche als Lehrer tätige Per - j
sonen, welche aus dem Stundcngcbcu bei wechselnden Auftraggebern ei»
Gewerbe machen (selbstständige Musiklehrcr , Sprachlehrer usw.) und
zwar auch dann , wenn sie den Unterricht in der eigenen Wohnung j fj
erteilen.

liebigen Versicherungsanstalt in die Quittungskarte einkleben. Sie
erwerben dadurch Anspruch auf Zusatzrente für den Fall , daß sie invalide
werden . Der Wert einer Zusatzmarke°beträgt 1 Jl.  Die durch Zu¬
satzmarken erworbene Anwartschaft erlischt nicht.

Cassel, den 14. November 1913.
Der Vorstand:

Riedesel Freiherr zu Eisenbach.
Landeshauptmann.

Wird veröffentlicht.
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich, die ihnen zugchenden

derabdrücke öffentlich anzuschlagen.
Bad Homburg v. d. H., den 29. Dezember 1913.

Der Vorsitzende
des Königlichen Versicherungsamtes des Obertaunuskreises,

v. Marx.

, s . i 1) Nach § 36, Absatz
g-olgcndc Perftncn sind befugt , freiwillig in die Verficherung ein- , ^teuerulliebtiae

Zutreten , solange sie das 4«. Lebensjahr nicht vollendet haben (Selbst- ! “> 0
Versicherung) :

1. Betriebsbeamte , Werkmeister und andere Angestellte in ähnlich ge¬
hobener Stellung , wenn diese Beschäftigung ihren Hauptberuf j
bildet,' Handlungsgehilfen und -Lehrlinge , Gehilfen und Lehrlinge
in Apotheken, Bühnen und Orchestermitglieder , ferner L̂ehrer und
Erzieher , sämtlich sofern ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst
an Lohn-oder Gehalt mehr als 2000 J (, aber nicht über 3000 M
beträgt.

2. Gewerbetreibende und sonstige Betriebsunternehmer , welche nicht
regelmäßig mehr als zwei versicherungspflichtige Lohnarbeiter be¬
schäftigen, sowie Hausgewerbetreibende.

3. Personen , deren Arbeitsverdienst in freiem Unterhalt besteht, so¬
wie diejenigen , welche nur vorübergehende Dienstleistungen ver¬
richten, die als versicherungsfrei gelten.
Versicherte, bei denen die Voraussetzungen für die Versicherungs¬

pflicht und Selbstversicherung aufhören , können die Versicherung frei¬
willig fortsetzen, sofern sie noch nicht dauernd erwerbsunfähig sind.

Die freiwillige Versicherung ist an die Entrichtung von Beiträgen
einer bestimmten Lohnklasse nicht gebunden ; hierbei steht vielmehr die
Verwendung von Beitragsmarken zu 16, 24, 32, 40 und 48 Pfennig frei.

Zur Verwendung der Beitragsmarken auf Grund der Versicher¬
ungspflicht und sich daran anschließender Weiterversicherung sind gelbe
und für die Selbstversicherung und deren Fortsetzung graue Onittungs-
kortcn zu verwenden.

Die aus der Versicherungspflicht sich ergebende Anwartschaft er¬
lischt, wenn während zweier Jahre nach dem auf der Ouittungskarte
verzeichneten Ausstellungstag ein die Versicherungspflicht begründendes
Arbeits - oder Dienstverhältnis oder die Weiterversicherung nicht oder
in weniger als insgesamt 20 Beitragswochen bestanden bat . Bei der
Selbstversicherung und ihrer Fortsetzung müssen zur Ausrechtcrhaltung
der Anwartschaft während der angegebenen 2 Jahre mindestens 40 Bei¬
träge entrichtet werden , wenn nicht vorher auf Grund der Versichcr--
ungspflicht mehr als 60 Beiträge geleistet worden sind. Fm letzteren
Falle genügen 20 Beiträge.

Alle Versicherungspflichtigen und alle Versicherungsbercchtigten
können zu jeder Zeit und in beliebiger Anzahl Zusatzmarken einer be-

Anmerkung . Vom 1. Januar 1914 ab sind auch die Orts -, Betriebs -,
Jnnungs - und Knappschaftskrankenkassen verpflichtet, die Ausstellung
und dem Umtausch von Quittungskarten für ihre Mitglieder auf An¬
suchen vorzunehmen . Neben dieser Verpflichtung für die Krankenkassen
bleiben die bisherigen Quittungskartcnausgabestellen — Polizeibehörden
und Bürgermeisterämter — jedoch nach ww vor weiter verpflichtet, die
Ausstellung und den Umtausch von Quittungskarten vorzunehmen . Letz¬
teres ist namentlich für Versicherte auf dem Lande von großer Bedeut¬
ung , denn es werden ihnen dadurch oft recht weite Wege, Zeitverluste
und Kosten erspart.

Amtliche Bekanntmachung
betreffend

Wehrbeitrag.
Um hier bekannt gewordenen Zweifeln über die Abgabe der

!Bermögens-Erklärnnge» vorzubeuge» ivird nochmals auf das Nach¬
stehende hingewiesen:

1 des WehrbeitragS-Gesetzes ist jeder
verpflichtet, eine Vermögens-Erklärung abzugeben,

falls das Vermögen 20,000 Mk. und mehr beträgt, auch wenn
ihm ein Formular zur Bcrmögcns . Erklärung evtl , nicht zu-
gegangcn fein sollte.

Die gleiche Verpflichtung besteht für diejenigen Steuerpflicht¬
igen, deren Einkommen 4000 Mk. und deren Vermögen
Mk.

mit einer Geldstrafe bis zu 500 Mk.

Vermögens-Erklärungen hat bis zum

10,000
und mehr beträgt.
2) Alle Personen, denen meinerseits eine besondere Aufforder¬

ung zur Abgabe der Vermögens-Erklärung nach § 36 Abs. 2 des
Wehrbeitrags-Gesetzes zugegnogeii ist, sind verpflichtet die Vermögens.
Erklärung ausgefüilt und nnterschrieben an mich einzusenden, ohne
Rücksicht auf die Höhe des Vermögens und Einkommens.

3) Die Nichteinseudung vder verspätete Einsendung der Ver¬
mögens-Erklärungen sind neben einem Zuschlag von 5°/0 bis 10°/0
des veranlagten Wehrbeiftags
strafbar.

4) Die Einsendung der
20. Januar 1914 zu erfolgen.

5) Die Herren Bürge , meister ersuche ich, die in Betracht kom¬
menden Steuerpflichtigen im Sinne meiner vorstehenden Bekannt¬
machung zu belehre».

Bad Homburg v. d. H., den 5. Januar 1914.
Der Vorsitzende

der Einkvmmensteuer-Veranlagungskommission
des Obertaunus -Kreises.

I . V. : v. Trotha,  Negierungs -Assessor.

Nach Mitieilung des Herrn Polizeipräsidenten zu Frankfurt
a. M . ist unter dem Schweiuebeslandedes Metzgers und Gastwirtes
Carl Bumb, Bürge , straße 95, die Schweinepest und Schweineseuche,
unter dem Schweiuebestandedes Landwirtes Martin Beckenhaub,
Goldsteinstraße 20 ist die Schweinepest amtlich sestgestellt worden.

Die Gehöftssperre ist verhängt.
Bad Homburg v. d. H., den 3. Januar 1914.

Der Königliche Landrnt.
v. Bka r x.



Nachweisung.
über die im Monat Dezember 1913 erteilten Jagdscheine.

Nr. Beginn der
Gültigkeit Name, Stand Wohnort

a) Entgeltliche Jahres-
jagdscheine.

157 2. 12. 1913 Mogk Otto, Spediteur Bad Hoinbutg
158 4. 12. 1913 Kinsleg Nelson, Kunst-

maler C' onberg
159 3. 12. 1913 Privat Eduard , Leder-

FriedrichSdorsfabrikaut
160 5. 12. 1913 GergeuS Josef, Reut. Bad Homburg
161 5. 12. 1913 Bering , Leutnant tt

162 6. 12. 1913 Berumger Heinrich,
FrschbachFuhr unter,lehmer

163 7. 12. 1913 von Lützow, Oberst-
Eppsteinleutnant z. D.

164 9. 12. 1913 Scheele Hugo, Kunst»». Königslein
166 10. 12. 1913 Weiß Karl, Jagdauss. Diltingen
167 15. 12. 1913 Kemps Jvh . Jos.

SchloßbornLandwirt
168 15. 12. 1913 Meister I . I ., Ban-

Unternehmer Oberursel
169 17. 12. 1913 Schilling Franz , Grohh.

Lux. Hosphotog. Königstein
170 16. 12. 1913 Eich Fried ., Jagdauss. Oberstedten
171 17. 12. 1913 Weidinan» Jul ., Uhrm. Köppern
172 27. 12. 1913 Lindheimer Fritz,

Dipl .-Ingenieur Schmalbach
175 12- 1912 Kuppel Siegwart,

Frankfurt a. M.Professor
176 27. 12. 1913 Arnold Dr . Franz,

Referendar Bad Homburg
177 27. 12- 1913 von Meister Dr ., Re¬

gierungspräsident Wiesbaden.
178 26. 12. 1913 Bouvier Dr ., Arzt Bad Homburg
180 27. 12. 1913 von Merster Joachim Wiesbaden
181 27. 12. 1913 Bouvier Dr . med., Arzt. Bad Honiburg
183 29. 12- 1913 Mumm v. Schwarzen-

stein Fritz, Bankier Cronberg
184 30. 12- 1913 von Marx Dr . Ernst,

Kgl. Landrat Bad Homburg
185 31- 12. 1913 Kugelmann Franz 11.,

Landwirt Schloßborn

b. Entgeltliche TageS-
jagdscheine.

165 12. 12. 1913 A. de Kidder, Oberleut. Cronberg
173 29. 12. 1913 de Kidder Aug., H Bruchsal
174 27. 12. 1913 Haase Dr . H., Ober-

Bad Homburglehrer
179 26. 12. 1913 Donibach, Leutnant Bad Homburg
182 27. 12. 1913 Zimmrrmann Karl,

HeppenheimBaurat.

Wird veröffentlicht.
Bad Homburg v. d. H., den 2. Januar 1914.

Der königliche Landrat.
v. Marx.

Cassel, den 27. Dezember 1913.
Hinsichtlich der Durchführung der Krankensürsorge von Per-

Ionen, die gleichzeitig bei uns und bei der Reichsversicherungsanstalt
für Angestellte versichert werden, sind wir einem im Interesse aller
beteiligten zwischen dem ständischen Ausschuß der Bersichernngsan-
ftnUen und dem Direktorium der Reichsversicherungsanstalt getroffe¬
nen Abkommen beigetreten.

In diesem Abkommen ist vereinbart worden, daß eS den
Doppelversicherten, die ein Heilverfahren wünschen, sreigestellt wird,
ob sie das Heilverfahren bei der Landesversicherungsanstalt oder der
Reichsversicherungsanstaltfür Angestellte beantragen wollen.

Die Durchführung des Heilverfahrens liegt dann derjenigen
Stelle ob, bei welcher der Krankensürsorgeantrag eingegangen ist. -

Im Einverständnis mit dem Direktorium der Reichsoersicher
ungsanstalt für Angestellte möchten wir aber nicht unterlassen, da-
raus hinzu-., eisen, daß die Grundsätze für Uebernahme eines Heil-
Verfahrens bei unserer La, dec-versicherungSanstalt und der Reichsoer¬
sicherungsanstalt für Angestellte nicht die gleichen sind.

So übernimmt beispielsweise unsere Bersicherungsnnstalt die
Krankensllrsorge für einen Versicherten in der Regel nur dann,
wenn mindestens für die letzte» 5 Jahre eine dauernde und regel-
mäßige Versicherung vorliegt, unter alle» Umständen aber ist Vor-
aussetzung, daß mindestens 100 Beitragswochen nachgewiesen sind.
Diese Voraussetzung trifft bei der ReichsversicherungSanstaltfür An-
gestellte nicht zu, da diese ein Heilve' sahren auch schon einleittt, wenn
nur rin Beitrag zu ihrer Kasse geleistet ist.

Weiter sind auch die Voraussetzungen für die Einleitung eines
Heilversahrens nicht die gleichen, insofern bei der Versicherungsan¬
stalt der Entscheidung die Erwägung zu Grui .de zu legen ist, ob
durch das Heilverfahren die Erioerbssähigkeil deS Kranken wieder
über ei» Drittel auf dem allgemeinen Arbeitsmarkte gehoben wird,
während bei der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte die Ent¬
scheidung unter dem Gesichtspunkte der Bkrufsinvalidität zu treffen ist.

Endlich sei noch daraus hingewiesen, daß die Durchführung
eines Heilverfahren bei der Versicherungsanstalt in Volksheilstätien
erfolgt, während die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte ent-
sprechend den höheren Beiträgen und der Zugehörigkeit der Versicherten
zu bestimmten sozialen Schichten des Mittelstandes ihre Kranken in
Mittelstands-Heilstätten unterbringt.

Schon aus den vorstehend angeführten Beispielen wird jeder
Dvppeltversichertein der Lage fein, sich zu entscheiden, bei welcher
Stelle er seinen Krankenfürsorgeantrag hiernach anbringen will.

Frhr . v. Riedesel,
Landeshauptmann.

Bad Homburg v. d. H., den 31. Dezember 1913.
Wird veröffentlicht.
Die Gemeindebehörden ersuche ich, vorstehendes in ortsüblicher

Weise bekannt zu machen, sowie de» Versicherten vor der Antrag¬
stellung von dem Inhalt des Schreibens Kenntnis zu geben.

Der Vorsitzende
des Königliche» Versicherungsamtes deS Oberlaunuskreises,

v. Bi a r x.

7. landwirtschaftl . Bezirksverein in Limburg.
Betrifft Bortragskursns für praktische Landwirte.

Nachdem sich eine genügende Anzahl Teltnehmer für den von
uns zu veranstaltenden Bortragskursns für praktische Landwirte, an-
gemeldet hat, wird der Kursus bestimmt abgehalten und Mittwoch,
den4. Februar 1914, nachmittags2 Uhr 30, hier eröffnet werden.
Das Unterrichtslokal sowie das genaue Programm wird in Kürze
veröffentlicht werden.

Weitere Anmeldungen zu dem Kursus iverden noch bis ZUM
6. Januar 1914 angenommen. Dazu genügt Absendung einer Post¬
karte an den Unterzeichneten.

Limburg, den 23. Dezember 1913.
Der Vorsitzende.

Büchting,
Königlicher Landrat.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 6. Januar 1914.
Die Herren Bürgermeister der Landgemeinden uiacbe ich auf

die im Kreisblalt Nr . 74 abgedruckie Bekanntmachung vom 9. De¬
zember 1913 über die Ausstellung der Gemeindrwählerliste hiermit
noch besonders aufmerksam.

Der Königliche Landrat
als Vorsitzender deS Kreisausschusses,

v. M n r x.



Ausschreibung der zum Pferde- und zum Rindvieh-EntschädigungS.
fonds für 1913/14 zu erhebenden Beiträge.

Nach Beschlutz deS LandeSauSschuffes vom II . Dezember lfd.
Is . sind für daS Rechnungsjahr 1913/14 von den beitragspflichtigen
Tierbesitzern folgende Beiträge zu erheben:

1. zum Pferde-Entschädigungsfonds, aus welchem die Entschä.
digungen für toUwut-, rotz-, wild- und rinderseuche- und für milz-
und rauschbrandkrauke Pferde, Esel, Maulesel und Maultiere ge¬
leistet werden, 30 Pfg . für jedes dieser Tiere-

2.  zum Rindvikh-Entschädigungsfonds, aus welchem die Ent.
schädigungen für tollwut-, maul- und k>auenseuche, wild- und linder-
seuche-, milz- und rauschbrandkrankeund tuberkulöse Rindviehstücke
und für milzbrandkranke Schafe geleistet werden, 40 Pfg . für jedes
Stück Rindvieh. (Für Schafe werden besondere Beiträge nicht er¬
hoben.>

Die Erhebung erfolgt aus Grund der als Sonderbeilage zum
Amtsblatt der hiesigen Königlichen Regierung vom 27. Juni 1912
und im Amtsblatt für den Stadtkreis Frankfurt a. M . von 1912
auf Seite 325 und folg, veröffentlichten Biehseuchen-Entschädigungs-
satzung für den Bezirksverband des Regierungsbezirks Wiesbaden
und der in dem ersterwähnten Amtsblatt von 1913 auf Seite 167
und in dem letzterwähnten von 1913 auf Seite 184 veröffentlichten
„Vorschriften über die Anlegung und Fortführung des Viehbestands-
Verzeichnisse und über daS Verfahre» bei der Ausschreibung und Er¬
hebung der Beiträge zu den Viehseuchen-EntschädigungS-Fonds ."

Die Offenlegung der BiehbestandSverzeichuisse hat in der Zeit
vom 1. bis einschliehlich 14. Februar 1914 zu erfolgen. Den Bieh-
bestandsverzeichnisse» selbst sind die Ergebnisse der Viehzählung vom
1. Dezember 1913 zugrunde zu legen.

Als Termin für die Erhebung der Beiträge wird der 15.
März 1914 hiermit bestimmt?

Wiesbaden, den 24. Dezember 1913.
Der Landeshauptmann.

Unter Hinweisung aus den § 8 der Satzungen (Svnderbeilage
zum Reg.-Amtslatt vom 27. Juni 1912) ersuche ich die Gemeindebe¬
hörden des Kreises, in die nach den Vorschriften des Landesaus-
schuffes vom 10. 4. 1913 - R . -A.-Bl. S . 167/169 - ausgestellten
Verzeichnisse den dermaligen Bestand an abgabepflichtigen Pferden
und Rindvieh in der jetzt folgenden Kolonne eiuzutragen, auch die
Zahlen genau aufzuaddieren und zusammenzustellen. Für die Auf¬
nahme in das Verzeichnis ist der gewöhnlicheStandort der Tiere
entscheidend ohne Rücksicht aus den Wohnort des Besitzers.

Diese fortgeführten Verzeichnisse müssen in der Zeit vom 1.
bis 14. Februar 1914 zur Berichtigung öffentlich ausgelegt werden,
nachdem Ort , Zeit und Zweck der Auslegung vorher durch öffent¬
liche Bekanntmachung auf ortsübliche Weise zur Kenntnis aller Be-
teiligten gebracht worden ist. Innerhalb dieser Frist können An¬
träge auf Berichtigung der Verzeichnisse best dem Gemeiudevorstande
sin den Städten bei dem Magistrate) vorgebracht werden, welche wir
zur endgültigen Entscheidung miteinzureichensind. Anträge auf Ab¬
änderung der Verzeichnisse, ivelche sich darauf gründen, datz nach dem
Tage der Offenlegung in dem Besitzstände des Antragstellers Ver¬
änderungen eingetreten sind, werden nicht berücksichtigt.'

Nach Beendigung der Offenlegung und spätestens bis zum 24.
Februar 1914 sind mir die beiden Verzeichnissemit nachfolgender
Bescheinigungversehen, einzureichen.

Datz vorstehendes Verzeichnis vom 1. bis 14. Februar d. I.
nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung über Zeit, Ort und
Zweck im (Lokal) vorschriftsmäßig offengelegen hat und in dasselbe
alle abgabepflichtigen Tiere eingetragen sind, wird hierdurch be¬
scheinigt.

.den 15. Februar 1914.
(Gemeindesiegel.)

Der Gemeindevorstand.
N. N. Bürgermeister.

, (In Städten der Magistrat.)
Nach Erledigung etwa eingehender Reklamationen wird daß

Verzeichnis diesseits festgesetzt und k. H. zurückgesandt werden und
haben die Gemeindebehörden alsdann dafür Sorge zu tragen, datz
die ausgeschriebene Abgabe am 15. März 1914 pünktlich zur Er¬
hebung gelangt.

Nach Abzug von 10°/g Hebegebühr (als Entschädigung für die
mit der Aufstellung der Verzeichnisse und Erhebung der Abgabe be-

sahten Gemeindebeamten) sind die eingegangenen Abgaben bis
längstens zum 26. März 1914 der Agentur der Naff. Landesbank
dahier resp. zu Königstein abzuliefern.

Die Beitreibung etwaiger Rückstände erfolgt im Wege der
zwangsweisen Beitreibung wie für die Gemeindeabgabcn.

Rad Homburg v. d. H., den 5. Januar 1914.
Der Königliche Landrat.

v. Mar x.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung über die

Polizei-Verwaltung in den ne» erworbenen Landesteilen vom 20. Sep¬
tember 1867 (Gesetz-Sammlung Seite 1529) wird für den Bezirk der
Landgemeinde Kalbach mit Genehmigung des Herrn Regier¬
ungspräsidenten zu Wiesbaden folgende Polizei-Verordnung erlassen.

8 I.
Die Polizei-Stunde für sänttliche Gast- und Schankwirtschaften

der Gemeinde wird hiermit für das ganze Jahr auf,11 Uhr abends
festgesetzt. Die Verlängerung der Polizeistunde ist in einzelnen
Fällen mit besonderer, mindestens 24 Stunden vorher einzuholender
schriftlicher Genehmigung der Ortvpolizeibehörde zulässig. Letztere
ist auch befugt, die Polizeistunde in ordnungs- und sicherheitspolizei¬
lichem Interesse in der Gemeinde dauernd oder vorübergehend früher
anzusetzen.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden

nach § 365 R .-Str .-G -B . bestraft.
8 3

Die Verabfolgung von geistigen Getränken aller Art in den
Schankräumen und Verkaufsstellen von Branntwein und anderen Ge
tränken vor 7 Uhr Morgens ist verboten. I » einzelnen geeigneten Fällen
ist die Ortspolizeibehörde befugt, auf Nachsuchen den Gastwirten pp.
das Verabfolgen geistiger Getränke auch vor 7 Uhr Morgens zu ge¬
statten-

8 4.
Die Vorschriften der §§ 1 und 3 finden keine Anwendung auf

Gnsthöfe gegenüber ihren Logier- und Kurgästen.
• - 8 5.

Jugendlichen Personen unter 16 Jahren , welche nicht von ihren
Eltern , Vormündern oder Lehrherrn begleitet sind, darf, sofern sie
sich nicht ans Reisen oder Ausflügen befinden, der Aufenthalt in
öffentlichen Wirischaftsränmen nicht gestattet iverden, auch dürfen
ihnen von Gast- und Schankwirten sowohl wie auch von den zum
Ausschank oder Kleinhandel mit Branniivein berechtigten Gewerbe¬
treibenden, geistige Getränke zum eigenen Genüsse nicht verabreicht
werden.

^ § 6.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen in den §§ 3 und

5 werden, sofern nicht eine Strafe nach Matzgabe der bestehenden
Gesetze— insbesondere nach § 365 des R .-Str .-G .-B . — verwirkt
ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, im Unvermögenßfalle mit ent¬
sprechender Haft bestraft.

7.
Diese Polizeioerordnung tritt mit dem Tage der Veröffent¬

lichung im Kreisblatt in Kraft.
Kalbach, den 25. November 1913.

Die Ortspolizeibehörde.
* Horneck,  Bürgermeister.

Polizei -Verordnung
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Verordnung über die

Polizeiverwaltung in den neuerworbenen Landesteilen vom 20.
Septbr . 1867 wird für den Bezirk der Gemeinde Kalbach folgende
Polizeiverordnung erlassen.

8 i.
Die nach dem Ortsstatut vom 21. Dezember 1913 betreffend

die Reinigung der öffentlichen Wege und Stratzen in der Genzeinde
Kalbach zur polizeimätzigen Reinigung der dem inneren Ver¬
kehr der Ortes dienenden Wege Verpflichteten müffen den Bürger¬
steig, einschlietzlich der Bordsteine, die Strahenrinnen , und den
Fahrdamm in der durch das Ortsstatut vorgeschriebenen Ausdehn¬
ung und zwar bis zur Mitte der Stratze regelmäßig jeden Samstag



Nachmittag und an jedem Vorabend eines gesetzlichen oder örtlichen
Feiertags kehren bezw. reinigen. ES ist verboten, Straffenschmutz,
Schnee, Eis und dergl. in die Kanalöffnungen zu kehren »der den
Nachbaren zuzukehrcn oder zuzuschieben.8 2.

An trockenen Tagen der wärmeren Jahreszeit sind jedeSmal
vor dem Kehren die Straffen pp. mit Waffer zu begieffen, um das
Erregen von Staub möglichst zu verhindern.

8 3.
Nutzer der in 81 vorgeschriebenen regelmäffigen Reinigung

hat eine besondere Reinigung zu erfolgen, wenn und so oft eine
auffergewöhniche Verunreinigung der Straffen , Straffenrinnen oder
Bürgersteige stattgesunden hat, oder die Polizeibehörde eine Reinig,
ung aufferhalb der obengenannten Zeit fordert.8 4.

Die Bürgersteige sowie die Straffen sind im Winter bei ein-
tretendem Schneefall von jedem Anlieger so vom Schnee zu reinigen
daff der öffentliche Verkehr ungestört bleibt. Außerdem sind bei ein
tretender Eisglätte die Bürgersteige und wo solche nicht bestehen, die
Mitte der Straffen mit abstumpfenden Mittel , (Sand , Asche, Sage¬
mehl und dergl. zu streuen.) Während des Frostwetters sind die
Straffenrinnen stets frei von Eis und Schnee zu halten.

8 b.
Nach starkem Regen und bei plötzlichem Abgänge deS

Schnees, sowie bei abgehendcm Frostwetter müffen die Straffenrinnen,
Gossen und sonstige Abflüsse ungesäumt und so gereinigt werden,
daß das Waffer ungehindert Abzug hat,

8 6.
Es ist verboten in die Straffenrinnen und Straßengräben

Jauche flüffige Abbgänge aus Häusern (Hautzhaltungswasier usw.)
Höfen, gewerblichen Anlagen usw. abzuführen. Die Herstellung von
Einrichtungen auf Bürgersteigen, Straffenrinnen und Graben, d.e die
Einführung solcher flüssigen Abgänge bezwecken ist nicht gestaltet.
Derartige Anlagen sind aus Anordnung der Polizeibehörde zu ent-
fernen.

8
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungenwer-

den sofern nicht nach den Gesetze» eine höhere Strafe eintritt mit
Geldstrafe bis zu 9 Mark, oder im Unvermögensfalle mit Haft biS
zu 3 Tagen bestraft. . .. .

Ein zur polizeimäffigenReinigung Verpflichteter für den ge-
mäff 8 6 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege vom 1.
Juli 1912 ein anderer der Ortspolizeibehörde gegenüber die Aus¬
führung der Reinigung übernommen hat, bleibt straffrei wenn dieser
seinen Verpflichtungen nicht nachkvmmt. Dasselbe gilt auch hinsicht¬
lich des zur polizeimäffigen Reinigung Verpflichteten der die Aus¬
führung der Reinigung durch Privatvertrag einer tauglichen Per¬
sönlichkeit übertragen hat. 8 8.

Vorstehende Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ber-
öffentlichuug im Kreisblatt des Obertaunuskreises in Kraft.

Kalbach, den 21. Dezember 1913. Der Gemeindevorstand
Ho rn e ck,

Bürgermeister.

Schnee, Eis oder dergl. in die Kanalöffnungen zu kehren, oder
den Nachbarn zuzukehren oder zuzuschieben.

§ 2-
Außer der in § 1 vorgeschriebenen regelmäßigen Reinigung hat eine

besondere Reinigung zu erfolgen, wenn und so oft eine außergewöhn-
liehe Verunreinigung der Straffen , Straffenrinnen oder Bürgersteige
stattgefunden hat, oder die Polize>behörde eine Reinigung außer-
halb der obengenannten Zeit fordert.

8 3.
Die Bürgersteige müffen im Winter stets sorgfältig vom Schnee

gereinigt und bei Schnee- oder Eisglätte mit abstumpfenden Mit-
teln (Sand , Asche, Sägemehl und dergl.) bestreut sein.

Während des FrostwetterI sind die Straßenrinnen stet» frei
v»n Schnee und Eis zu halten. Das Reinigen der Bürgersteige
mittelst Wasser während der Frostzeit ist untersagt.

8 4.
Nach starken Regengüssen und bei plötzlichen! Abgänge de»

Schnees, sowie bei abgehendem Frostwetter müssen die Straßenrinnen,
Gossen und sonstige Abflüsse ungesäumt und so gereinigt werde»,
daß das Wasser ungehindert Abzug hat.

§5.
Es ist verboten, in die Straffenrinnen und Straßengräben

Jauche, flüffige Abgänge aus Häusern, Höfen, gewerblichen Anlagen
usw. abzuführen. Die Herstellung von Einrichtungen auf Bürger-
steigen, Straßenrinnen und Gräben, die die Einführung solcher
flüffigen Abgänge bezwecken, ist nicht gestattet. Derartige Anlagen
sind auf Anordnung der Polizeibehörde zu entfernen.

8 6.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen

werden, sofern nicht nach den Gesetzen eine höhere Strafe eintritt,
mit Geldstrafe bis zu 9 Mark oder im Unvermögensfalle mit Haft
bis zu 3 Tagen geahndet.

Ein zur volizeimäffigenReinigung Verpflichteter, für den ge-
mäß § 6 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege vom 1.
Juli 1912 ein anderer der Ortspolizeibehörde gegenüber die AuS-
führnng der Reinigung übernommen hat, bleibt straffrei, wenn
dieser seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Dasselbe gilt auch hin¬
sichtlich des zur polizeimäffigen Reinigung Verpflichteten, der die
Ausführung der Reinigung durch Privatvertrag einer tauglichen Per-
önlichkeit übertragen hat.

8 7-
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

im Kreisblatt in Kraft.
Oberhöchstadt, den 12. Dezember 1913.

Die Polizeiverwaltung.
Scherer.

Polizeiverordnung.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Verordnung über die Poli-

zeiverwaltnng in den neu erworbenen Landesteilen vom 20. Sept-
tember 1867 wird nach Beratung mit dem Gemeindevorstand für
den Bezirk der Landgemeinde Oberhöchstadt i. T . folgende Polizei¬
verordnung erlassen:

8 i.
Die nach dem Ortsstatut betreffend die Reinigung der öffent¬

lichen Wege in der Gemeinde Oberhöchstadt im T . vom 10. Dezbr.
1913 zur polizeimäffigen Reinigung der dem inneren Verkehr der
Gemeinde Oberhöchstadt i. T . dienenden Wege Verpflichteten müffen
den Bürgersteig einschließlich der Bordsteine, die Straffenrinnen und
den Fahrdamm in der durch das Ortsstatut vorgeschriebenen Ausdehn,
ung regelmäßig zweimal in der Woche und zwar Mittwochs und
Samstags , sowie vor jedem Feiertag bis zur eintretendenDämmerung
nachmitags kehren bezw. reinigen.

Der Unrat ist wegzuschaffen. Es ist verboten, Straßenschmutz,

Polizei -Verordnung
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung

über die Polizeiverwaltung in den neu erworbene» Landesteilen vom
20. September 1867 (Gesetzsammlung Seite 1529) wird für den
Bezirk der Land-Gemeinde Seulberg mit Genehmigung des Herrn
Regierungs-Präsidenten zu Wiesbaden folgende Pvlizeiverordnung er-
lasten. 8 i.

Die Polizeistunde für sämtliche Gast- und Schankwirtschaften
der Gemeinde wird hiermit für das ganze Jahr auf 12 Uhr abends
festgesetzt Die Verlängerung der Polizeistunde ist in einzelnen
Fällen mit besonderer, mindestens 24 Stunden vorher einzuholender
schriftlicher Genehmigung der Ortspolizeibehörde zulässig.

Letztere ist auch befugt, die Polizeistunde in ordnungS- und
ficherheitspolizeilichem Jntereffe in der Gemeinde dauernd oder vor¬
übergehend früher anzusetzen.

8 2.
Zuwiderhandlung gegen vorstehende Bestimmungen werden

nach 8 365 des Reichsstrafgesetzbuch bestraft.
8 3.

Die Verabfolgung von geistigen Getränken aller Art in den
Schankräumen und Verkaufsstellen von Branntwein und anderen
Getränken vor 6Uhr MorgenS ist verboten. In einzelnen geeigneten
Fällen ist die Ortspolizeibehörde befugt, auf Nachsuchen den Gast-
wirten pp. das Verabfolgen geistiger Getränke auch vor 6 Uhr
Morgens zu gestatten.



8 4.
Dl- Vorschriften des §§ 1 und 3 finden keine Anwendung aus

Gafihöfe gegenüber ihren Logier- und Kurgästen.
c. 8 5.
JugendlichenPersonen unter 16 Jahren, welche nicht von Ihren

Eltern, Vormündern oder Lehrherrn begleitet sind, darf, sofern sie
sich nicht auf Reisen oder Ausfiügen befinden, der Aufenihalt in
öffentlichen Wirtschaftsräumennicht gestattet werden, auch dürfen
ihnen von Gast- und Schankwirten, sowohl wie auch von den zum
Ausschank oder Kleinhandel mit Branntwein berechtigten Gewerbe¬
treibenden, geistige Getränke zum eigenen Genuffe nicht verabreicht
werden. § 6.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen in den §§ 3 und
5 werden sofern nicht eine Strafe nach Maßgabe der bestehenden
Gesetze— insbesondere nach § 365 des R.-Str .-G.-B . — verwirkt
ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, ini Unvermögensfallemit ent¬
sprechender Haft bestraft.

§ i . -
Diese Polizeiverordnungtritt mit dem Tage der Veröffentlich¬

ung im Kreisblatt in Kraft.
Seulberg, den 27. November 1913.

Die Polizeiverwaltung.
Stumpfs.

Abänderung
der Ausführungsanweisungzur Geiverbeordnung für das deutsche

Reich.
Zu Titel III.

Verfahren bei Erteilung der Wandergewerbescheine und der Erlaub¬
nis zur Mitführung von Personen.

1. Hinter Z !ffer 63 Abs. 3 — in der Fassung des ErlaffeS
vom 26. August v. Js . 111 4743 M. f. H , Ile, 2207 M. d. I.
11. 10691 F. M. (H. M. Bl . S . 467) — ist folgende Bestimmung
als neuer Absatz(4) einzuschallen:

Wer nach Empfang des Wandergewerbescheins über die an-
gemeldete Zahl hinaus die Erlaubnis nach § 62 für andere in
seinem Wandcrgewerbebetriebe Beschäftigte nachsucht, hat diese
Personen durch Vermittelung der für die Erteilung der Er¬
laubnis zuständigen Behörde (Ziffer 66, 76) zur Krankenver-
sicherung anzumelden(§ 459 Abs. 2 R. B . O.). Die Kaffen,
beitrüge sind an diese Behörde zu zahlen, die sie unter Angabe
des Antragstellers und des von ihm gezahlten Betrags an die
Regierungs- (Polizei-)Hauptkafle abzuliefern hat- die verein¬
nahmten Beiträge sind von der Regierungs-(Polizei-)Hauptkaffe
spätestens am Schluffe des Jahresoiertels an die zuständigen
Krankenkaffen portofrei abzuführen.
2. In Ziffer 68 Abs. 3 fallen die beiden letzten Sätze fort
Berlin, den 13. Dezember 1913.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
I . A. gez. : D r. N e u h a u s.

Der Minister des Innern.
I . A. gez. : Freund.

Der Fiuanzminister.
I . A. gez. : Halle.

Bad Homburg o d. H., den 6. Januar 1914.
Wird mit Beziehung aus meine Bekanntmachung vom 20. 9.

1912 — Kreisblatt Nr. 87 von 1912 veröffentlicht.
Der Königliche Landrat.
I . V. : v. T r o t h a,

_ _ _ Regierungs-Affeflor.

Bekanntmachung.
Der Bundesrat hat beschlossen, den nachstehenden Ausführungsbe¬

stimmungen über die Gewährung von Beihilfen an Kriegsteilnehmer
(Artikel 1, 3 und Artikel 3 und 4 des Gesetzes vom 22. Mai 1895 —

Reichs-Gesetzbl. S . 237 —, § 2 des Gesetzes vom 9. Juni 1906 — Reichs-
Gesetzbl. S . 730 — und Gesetz vom 19. Mai 1913 — Reichs-Gesetzbl. S.
297 —) seine Zustimmung zu erteilen.

Berlin , den 8. November 1913.
Der Reichskanzler.

In Vertretung: Kühn.

Ausftthvnngsbestrmmttngen.
über die Gewährung von Beihilfen an Kriegsteilnehmer(Artikel1. 3 u.
Artikel3 und 4 des Gesetzes vom 22. Mai 1895 — Reichs-Gesetzbl. S.
237 —. 8 2 des Gesetzes vom 9. Juni 1906 — Reichs-Gesetzbl S 730

— und Gesetz vom 19. Mai 1913— Reichs-Gesetzbl. S . 297 —)

Personen des Unteroffizier - und Mannschaftsstandes des Feldheers,
der Ersatz- und Besatzungstruppen aller Waffen und der Marine sind
im allgemeinen als Kriegsteilnehmer anzusehen , wenn sie in den Feld¬
zug 1870/71 oder in einem von deutschen Staaten vor 1870  geführten
Kriege zu kriegerischen Zwecken die feindliche Grenze überschritten
oder im eigenen beziehungsweise verbündeten Land an kriegerischen Ope¬
rationen oder Kämpfen teilgenommen haben.

Hiernach gehören zu ihnen aus den Kriegen 1864, 1866. 1870/71
insbesondere diejenigen , welche

1. im Jahre 1864 in der Zeit vom 1. Februar bis zum 2. August die
südliche Grenze von Holstein zu kriegerischen Zwecken überschritten
haben,

2. im Jahre 1866 in der Zeit vom 15. Juni bis zum 2. August die
feindliche Grenze zu kriegerischen Zwecken überschritten oder im
eigenen beziehungsweise verbündeten Lande an kriegerischen Ope¬
rationen oder Kämpfen tcilgenommen haben,

3. im Feldzug 1870/71 in der Zeit vom 16. Juli 1870 bis zum 2.
1871 die Grenze von Frankreich zu kriegerischen Zwecken

überschritten haben.
Von früheren Angehörigen der Marine sind insbesondere als Kriegs¬

teilnehmer anzusehen diejenigen , welche
1. am 27. Juni 1849 an dem Gefechte des für den Kriegszweck aus¬

gerüsteten Postdampfschiffs „Preußischer Adler " init der dänischen
Kriegsbrigg „St . Croix " oder am 7. August 1856 an dem Gefechte
gegen die Riffpiraten bei Trcs Forcas beteiligt gewesen sind,

2. im Jahre 1864 zwischen dem 1. Februar und deni 2. August ein¬
schließlich zu den Besatzungen nachstehender Schiffe gehört baden:

der Korvetten Arcona , Nymphe, und Vineta.
der Segelfregetta Niobe,
der Avisos Grille . Loreley , Pr . Adler,
der Kanonenboote Basilisk , Blitz. Camäleon . Comet, Cvclop.

Delphin , Fuchs. Habicht, Hay, Hyäne . Jäger , Natter , Pfeil,
Salamander , Schwalbe , Scorpion , Sperber . Tiger Wesm
Wolf.

sowie der in der Ostsee in Dienst gestellten 18 Kanonenscbalup-
pen und vier Kanonenjollen,

8. im Jahre 1866 zur Besatzung des Panzerfahrzeugs „Arminius ",
des Avisos „Loreley ", der Dampfkanonenboote „Cyclop" unv
„Tiger " zwischen dem 15. und 21. Juni einschließlich gehört haben.

4. in den Zähren 1870/71 zu den Besatzungen nachstehender Schiffe
zu nachbenannten Zeiten gehört haben;

König Wilhelm . Kronprinz , Friedrich Carl am 5. August und
11. September 1870,

Arminius am 24. August und 11. September 1870, Dampfer
Cuxhaven am 13. August 1870,

Elisabeth , Pr . Adler , Camäleon , Tiger am 5. September 1870,
Arcona . Nymphe, Augusta . Grille , Falke, Basilsk, Comet, Fuchs,

Hay. Schwalbe , Sperber . Prinz Adalbert . Wolf . Cyclop. Hab¬
icht. Jäger , Pfeil , Hyäne . Natter , Wespe, Blitz, Drache. Sala¬
mander , Meteor . Dampfer , Holsatia zwischen dem 17. Juli
1870 und dem 2. März 1871 einschließlich,

oder sich bei den nach Frankreich entsendet gewesenen Marine-
Abteilungen befunden haben.

8 2.
Als kriegerische Unternehmungen in französischen Diensten im

Sinne des § 4 des Gesetzes vom 19. Mai 1913 gelten:
1. der Krimkrieg gegen Rußland 1854 bis 1856,
2. der Krieg gegen Oesterreich-Ungarn 1859,
3. die Expedition nach Mexiko 1862 bis 1867,
4. die Besetzung von Rom 1867,
5. der Deutsch-Französische Krieg 1870/71,
6. kriegerische Unternehmungen in den französischen Kolonien bis

zum 10. Mai 1871.

Bei der Prüfung der Kriegsteilnehmereigenschaft nach § 4 des Ge¬
setzes vom 19. Mai 1913 finden im übrigen die Vorschriften des § 1 end-
sprechende Anwendung . Es ist demgemäß erforderlich, daß die fraglichen



NeichSangchörtgeninfolge ihrer früheren Staatsangchüri ^ eit alK Per¬
sonen dcs Unteroffizier- oder Mannschaftsstandes der französischenoder
»änischen Armee oder Marine zu kriegerischen Zwecken auf dem be¬
treffenden Kriegsflganplatz anwesend gewesen sind oder sich zum min-
desien im Bereiche der Operation des Feindes befanden haben, und zwar,
soweit die Beteiligung an den im 8 1 Abs, 2 unter 1 bis 3 angeführten
Kriegen in Frage kotnmt, innerhalb der don bczeichnctcn zeitlichen
Grenzen.

Frühere Angehörige der französischen Marine sind als Teilneh¬
mer des Feldzuges von 1870/71 — abgesehen von einer Verwendung
tritt Lande und der Teilnahme an einem Gefechte — dann anzusehen,
wenn sie an einer der Fahrten französischer Flottenabteilungen in die
deutschen Gewässer in den Bereich der preußischen Flotte teilgenommen
haben,

8 6,
Als nicht ehrenvoll gilt die Teilnahme an cinciu Feldzug nur

dann , wenn ein Kriegsteilnehmer wegen einer im Kriege begangenen
Straftat mit Ehrenstrafen belegt worden ist.

Einen Anhalt dafür , ob die Teilnahme ehrenvoll war , wird im all¬
gemeinen der Besitz der für den betreffenden Feldzug gestifteten oder
verliehenen Kricgsdenkmünze gewähren.

8 4-
llnterstützungsbedürstigkeit des Kriegsteilnehmers ist anzucr-

kennen, wenn seine Einkommensbezüge unter Hinzurechnung der aus
rechtlicher Verpflichtung beruhenden Leistungen Dritter , insbesondere
unterhaltspflichtiger Verwandter , den notwendigen Lebensunterhalt
nicht sicherstellen und die Unzulänglichkeit des Einkommens nicht ledig¬
lich auf Umständen beruht , deren Wirkung ihrer Natur nach nur aus
einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum beschränkt ist.

Bei Prüfung der Frage , was zum notwendigen Unterhalte gehört,
sind die gesamten Umstände dcs Einzelfalles gewissenhaft zu würdiget »,
insbesondere ist auf die persönlichen und Familienverhältnisse des
Kriegsteilnehmers und darauf Rücksicht zu nehmen , ov er infolge von
Alter oder Krankheit besonderer Pflege bedarf und ob und für wieviel j
Angehörige, besonders erwerbsunfähige oder schulpflichtige Kinder , er!
zu sorgen hat . !

Bei Ausgedingeempfängern bedarf cs besonderer Feststellung, ob,
sie die vereinbarten Leistungen von den Ausgcdingegebern tatsächlich er¬
halten oder doch erhalten können. Zu diesent Zwecke ist eine genau»
Prüfung der wirtschaftlichen Lage der Ausgedingegeber unerläßlich.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß weder von diesen noch von den unter¬
haltspflichtigen Verwandten Leistungen zu erwarten sind, welche eine
Beeinträchtigung ihrer wirtschaftlichen Lage oder (bei Kindern im
Haushalt ) ihres Fortkommens zur Folge , haben würden.

An eine bestimmte Einkommensgrenze ist die Gewährung der Bei¬
hilfe nicht gebunden , vielmehr sind im Einzelfalle die wirtschaftlichen
Lebensbedingungen an dem Wohnort des Kriegsteilnehmers zu berücksich¬
tigen . Für die Würdigung dieser Lebensbedingungen kann die von
der höheren Verwaltungsbehörde für die reichsgesetzliche Krankenver¬
sicherung getroffene Festsetzung des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher
Tagcarbeiter — vom 1. Januar 1914 ab der nach den Vorschriften der
Reichsversicherungsordnung für Männer über 21 Fahre festgesetzte Orts¬
lohn — zum Anhalt dienen.

Der Besitz eines kleinen Kapitals steht der Bewilligung der Beihilfe
grundsätzlich nicht entgegen, wenn die Erhaltung desselben im Interesse
der Ehefrau oder erwerbsunfähiger Kinder geboten erscheint. Abge¬
sehen hiervon ist int EiNzelfall in wohlwollender Weise zu prüfen , ob
die Aufzehrung des Kapitals den notwendigen Unterhalt sicherstellen
würde und dem Kriegsteilnehmer bei billiger Berücksichtigung aller Um¬
stände zugemutet werden kann.

8 5.
Unter den gesetzlichen Jnvalidenpensionen oder entsprechenden sonst¬

igen Zuwendungen aus Reichsmitteln (Artikel 3 3 § 2 zu a des Ge¬
setzes vom 22. Mai 1885) sind nicht Invaliden -, Alters - und Unfallren - !
len zu verstehen, sondern nur Militärpensionen , Militärrenten und lln - >
lerstützungen an Kriegsteilnehmer aus dem Kaiserlichen Dispositions - !
ionds bei der Reichshauptkasse, insbesondere diejenigen nach Maßgabe j
des Allerhöchsten Gnadenerlasses vom 22. Juli 1884.

Erreicht der Monatsbetrag einer solchen Pension , Rente oder Un- !
wrsiützung die Summe von 12,50 Jl  nicht , sv darf der Unterschiedsbctrag
"ls Kriegsteilnthmcrbeihilfc gewährt werden.

Militärpensionen und pensionsähnliche Unterstützungen aus An- ;
des Militärdienstes , die den im 8 4 des Gesetzes vom 19. Mai 1913j

^KickM'toT, Reichsangehörigen von anderen Staaten gezahlt werden,
schließen in gleicher Weise (vgl. Abs. 2) , wie die aus Rcichsmitteln be¬

zogenen gesetzlichen Jnvalidenpensionen und entsprechenden sonstigen
Zuwendungen vom Empfange der Beihilfe aus ; Bezüge die der Kriegs¬
teilnehmerbeihilfe des Reichs gleichartig sind, werden jedoch auf die
letztere in jedem Falle lediglich angerechnet.

Der Bezug von Invaliden -, Alters - oder Unfallrentcn , sowie von
Zivilpensionen und den entsprechenden Zuwendungen kann nur für die
Beurteilung der llnterstützungsbedürstigkeit von Erheblichkeit sein.

8 6.
Ob ein Antragsteller wegen Bestrafung als der Fürsorge unwür¬

dig anzusehen ist, hängt von der Art und Schwere der Straftat , sowie
von der Zeit ihrer Begehung und der späteren Lebensfiihrung ab.

8 7.
Die Entscheidung über die llnterstützungsbedürstigkeit und die

Würdigkeit des Antragstellers soll nicht ohne Anhörung der zuständigen
Ortsbehörde oder, falls der Antragsteller seinen Wohnsitz oder dauern¬
den Aufenthalt im Ausland hat , der zuständigen Kaiserlichen Konsularbe¬
hörde erfolgen.

Die Aeußerung der Ortsbehörde oder der Kaiserlichen Konsular¬
behörde muß sich insbesondere einerseits auf das etwa vorhandene Ver¬
mögen des Antragstellers , seine Einkommensquellen und die Verhält¬
nisse seiner unterhaltspflichtigen Verwandten , andererseits auf seinen
Schuldenstand und die Verhältnisse seiner unterhaltsberechtigten Ver¬
wandten erstrecken. Sie soll auch möglichst angeben, welches Gesamtein¬
kommen unter Berücksichtigung aller bei dem Antragsteller in Betracht
kommenden Verhältnisse nach den Verwaltungsgrundsätzen oder der
Hebung am Wohnort zur Bestreitung des notwendigen Lebensunterhalts
für ausreichend erachtet wird.

8 8.
Soweit die Militärpapiere des Antragstellers keine Auskunft

geben, ist eine Aeußerung des zuständigen Bezirkskommandos darüber
herbeizuführen:

1) ob der Antragsteller an dem Feldzug von 1870/71 oder an einein
von deutschen Staaten vor 1870 geführten Kriege ehrenvollen An¬
teil genommen hat (Artikel 1 Ziffer 3 dcs Gesetzes vom 22. Mai
1895) ,

2) ob er aus Rcichsmitteln gesetzliche Jnvalidenpension oder eine
sonstige entsprechende Zuwendung bezieht (Artikel 3 § 2 a bc»
Gesetzes vom 22 Mai 1895 u. § 5 der Ausführungsbestimmungen ) .
Die ehemaligen nichtdeutschen Soldaten haben die Kriegsteilneh-

Mereigenschaft durch' Vorlage der Militär Papiere nachzuwcisen. Wc
diese fehlen oder unvollständig sind, kann der Nachweis auch auf sonst¬
ige Weise, insbesondere durch Zeugen , erbracht werden.

8 9-
lieber die Bewilligung der Beihilfe , insbesondere darüber , wer iin

Einzclsall als Kriegsteilnehmer anzusehen ist, entscheidet die Regierung
desjenigen Bundesstaats , in welchem der Antragsteller zur Zeit der Ein¬
reichung des .Antrags seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt hat.
Hat der Antragsteller keinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt , oder
hat er seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Ausland , so ent¬
scheidet die Regierung desjenigen Bundesstaats , dessen Staatsangehörig¬
keit der Kriegsteilnehmer besitzt. Falls hiernach mehrere Regierungen
zuständig sind, ist unter ihnen in erster Linie die Regierung desjenigen
Bundesstaats zur Entscheidung berufen , in dem der Antragsteller zuletzt
seinen Wohnsitz oder, wenn ein solcher nicht zu ermitteln ist, einen
Aufenthalt gehabt hat.

Die Landesregierung kann die Entscheidung einer ihr unterstell¬
ten staatlichen Behörde übertragen.

In zweifelhaften Fällen ist bei der Entscheidung der Frage , ob
ein Antragsteller Kriegsteilnehmer ist, das zuständige Kriegsministe-
rium , das Reichs-MariNeamt oder die Landesregierung desjenigen Staa¬
tes zu beteiligen , in dessen Diensten der Antragsteller gestanden hat.

8 19.
Die Anträge der Kriegsteilnehmer , die ihren Wohnsitz oder dauern¬

den Aufenthalt im Ausland haben, können bei den zuständigen Kaiser¬
lichen Konsularbehörden angebracht werden . Diese haben die bei ihnen
eingehenden Anträge mit der im 8 ” vorgcschricbenen Aeußerung zur
Entscheidung der nach 8 9 zuständigen Stelle zu bringen.

Die Bescheidung auf die Anträge der Kriegsteilnehmer , die ihren
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Ausland haben, erfolgt in allen.
Fällen durch Vermittelung der zuständigen Kaiserlichen Konsularbe¬
hörden.

8 "•
Die Beihilfen sind vorbehaltlich der Bestimmungen im 8 4 Satz 2

des Gesetzes vom 19. Mai 1913 und § 5 Abs. 2 und 3 der Ausführungsbe-



stimmungen in voller Höhe und ohne zeitliche Beschränkung zu be¬
willigen.

Ihre Zahlung beginnt mit dem Ersten des Monats , in welchem
sie zuerkannt werden. Ausnahmsweise kann die Einweisung vom Be¬
ginne des Monats ab erfolgen , in dem die Gewährung der Beihilfe
nachgesucht worden ist.

§ 12.
Die Beihilfen sind monatlich im voraus zu zahlen (Artikel 3 § 1

des Gesetzes vom 22. Mai 1895) .
Mit Zustimmung der Empfänger darf die Auszahlung im Aus¬

land in vierteljährlichen oder größeren Beträgen nachträglich erfolgen.
Soweit die Beihilfen beim Ableben des Berechtigten fällig , aber

nicht abgehoben waren , gebühren sie der Hinterbliebenen Witwe , falls
diese von dem Verstorbenen nicht getrennt gelebt hat, sonst den übrigen
Hinterbliebenen Familienangehörigen.

8 13.
Die Zahlung der Beihilfe ist einzustellen , sobald sich nachträglich her-

ausstellt , daß sie unter falschen Voraussetzungen verliehen worden ist
oder sobald eine der Voraussetzungen fortgefallen ist. unter denen bii
Bewilligung stattgefunden hat (Artikel 3 § 4 des Gesetzes vom 22. Mai
1895) .

Mit Rücksicht hierauf ist den Ortsbehörden von jeder Gewährung
einer Beihilfe Kenntnis zu geben und hierbei zur Pflicht zu machen, bei
Fortfall einer der Voraussetzungen für die Gewährung der Bechilfe zu
berichten, und namentlich anzuzeigen , sobald ein mit der Zulage bedach¬
ter Kriegsteilnehmer Vermögen erworben oder seine Würdigkeit einge¬
büßt hat . Bezüglich der im Ausland lebenden Beihilfenempfänger ob¬
liegt die gleiche Vcrpfichtung der zuständigen Konsularbchörde.

Den Landesregierungen bleibt es überlassen, auch unabhängig hier¬
von die Verhältnisse der Bedachten in gewissen Zeiträumen einer erneu¬
ten Prüfung zu unterziehen.

8 " , -
Als Unterlagen für die Gewährung des Gnadenvierteljahrs an die

Witwen der nach dem 39. September 1913 verstorbenen Kriegsteilnehmer
gemäß 8 2 des Gesetzes vom 19. Mai 1913 sind die erforderlichen Be¬
scheinigungen über den Tod deS Kriegsteilnehmers und dafür beizu¬
fügen, daß die Ehe dis zum Zeitpunkt des Todes bestanden und die Wit¬
wen nicht getrennt von dem Verstorbenen gelebt hat.

Wenn nicht besondere Zweifel obwalteiy genügen zu diesem
Zwecke ortspolizeiliche Bescheinigungen, für im Ausland lebende Witwen
solche der zuständigen Konsularbehörde.

8 15.
Zur Herbeiführung und Sicherung der gleichmäßigen Ausführung

des Gesetzes in allen Bundesstaaten werden die Landesregierungen dem
Reichskanzler auf dessen Ersuchen nicht nur den Inhalt und die Gründe
der getroffenen Entscheidungen mitteilen , sondern gleichfalls deren Un¬
terlagen zugänglich machen.

Die Landesregierungen werden dem Reichskanzler auch Kennt¬
nis von allen chrerseits zur Ausführung des Gesetzes erlassenen allge¬
meinen Anweisungen geben.

Vorstehende Ausführungsbestimmungen , die an Stelle der bis¬
herigen Bestimmungen des Bundesrats vom 24. März 1911 (Kreisblatt
Nr . 59 von 1911) treten , werden den Gemeindebehörden zur Kenntnis¬
nahme und Beachtung mitgeteilt.

Zu tz 4 bemerke ich, daß es eines ärztlichen Attestes in Zukunft
nicht mehr bedarf , da, wenn sonst die Bedingungen erfüllt sind die Bei¬
hilfe unabhängig von dem Nachweis der Erwerbsunfähigkeit gewährt
wird.

Bad Homburg v. d. H., den 22. Dezencher 1913.
Der Königliche Landrat.

v. Marx.

Ovtsstatut
der Landgemeinde Ruppertshain,

betreffend die Reinigung der öffentlichen Wege.
Auf Grund des 8 6 der Landgemeindeordnung für die Provinz

Hessen-Nassau vom 4. August 1887 und der 88 1, 4 und 5 des Gesetzes
über die Reinigung öffentlicher Wege vom 1. Juli 1912 wird gemäß Be¬
schlusses der Gemeinde -Vertretung vom 20. 11. 1913 unter Zustimmung
der Ortspolizeibehörde und mit Vorbehalt der Genehmigung des Kreis¬
ausschusses für die Gemeinde Ruppertshain folgendes Ortsstatut er¬
lassen :

8 i.
Die Verpflichtung zur polizeimäßigen Reinigung der innerhalb

der geschlossenen Ortslage belegenen Wege und Straßen einschließlich

der Bürgersteige liegt den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke,
gleichviel ob diese bebaut oder unbebaut sind, ob.

Die Straßenreinigungspflicht umfaßt auch die Schneeräumung , das ■
Bestreuen mit abstumpfenden Stoffen bei Schnee- und Eisglätte , sowie
das Freihalten der Strahenrinnen von Schnee und Eis.

Soweit eine Verpflichtung zur Straßenreinigung und zwar nicht
auf die geschlossene Ortslage beschränkt, bereits auf Grund einer Ab- !
sperrung besteht, bleibt sie unbeschadet der Bestimimingen dieses Orts-
statuts nach 8 3 des Gesetzes vom 1. Juli 1912 aufrecht erhalten.

8 2.
Als Eigentümer der angrenzenden Grundstücke im Sinne des § I

1 Absatz 1 gelten auch diejenigen , deren Grundstücke von dem öffentlichen
Weg nur durch einen schmalen, kein selbständiges Grundstück bildenden
Landstreifen oder durch einen Graben getrennt sind, der als Zubehör j
des Weges anzusehen ist.

8 3.
Den Eigentümern werden solche zur Nutzung oder zum Gebrauch

dinglich Berechtigte gleichgestellt, denen nicht blos eine Grunddienstbar¬
keit oder eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zusteht. Jedoch wer¬
den den Eigentümern auch die Wohnungsberechtigten (8 1093 Bürger¬
lichen Gesetzbuches) gleichgestellt.

8 4.
Die Grundstückseigentümer sind an erster, die nach § 3 Verpflichte

ten an zweiter Stelle zur polizeimäßigen Reinigung verpflichtet.
Bei Leistungsunfähigkeit eines Anliegers hat an seiner Stelle die

Gemeinde die polizcimäßige Reinigung vorzunehmen.
8 5.

Uebernimmt für den zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteten
ein anderer der Ortspolizeibehörde gegenüber mit deren Zustimmung
durch schriftliche oder protokollarische Erklärung die Ausführung der
Reinigung , so ist er zur polizeimäßigen Reinigung öffentlich , rechtlich
verpflichtet. So lange diese Verpflichtung besteht, ruht die Reinigungs-
Pflicht des Grundstücks-Eigentümers oder sonst Verpflichteten.

8 ö.
Die zur Straßenreinigung Verpflichteten können sich durch Ein¬

tragung in eine beim Bürgermeisteramt offenliegende Liste gemeinschaft¬
lich gegen die Haftpflicht versichern, die sie wegen Nichterfüllung oder
mangelhafter Erfüllung der ihnen nach diesem Ortsstatut obliegendem
Verpflichtungen trifft . Die auf die einzelnen Versicherten entfallenden
Prämienanteile dieser Versicherung werden seitens der Gemeinde von
den Versicherten eingezogen.

8
Die nach 8 1 Abs. 1 des Gesetzes bestehende Pflicht zur polizei-

mäßigen Reinigung der einen Bestandteil öffentlicher Wege bildenden
Brücken, Durchlässe und ähnlichen Bauwerke unterhalb der Oberfläche
des Weges fällt dem zu ihrer Unterhaltung öffentlich rechtlich Verpfliib - !
teten zur Last, sie wird durch vorstehendes Ortsstatut nicht berührt.

8 8.
Dieses Ortsstatut tritt am 1. Januar 1914 in Kraft.
Ruppertshain , den 23. November 1913.

Der Gemeindevorstand:
Ohlenschläger,  Bürgermeister.

Thoma II ., Neu Haus , Dieth.
Daß vorstehendes Ortsstatut während 2 Wochen vom 12. bis zum

26. Dezember auf der Bürgermeisterei offen gelegen hat , wird hiermit
bescheinigt.

Ruppertshain , den 26. Dezember 1913.
Ohlenschläger,  Bürgermeister.

Genehmigt.
Bad Homburg v. d. H., den 2. Januar 1914.

Namens des Kreisausschusses.
Der Vorsitzende,

v. Marx.

Bad Homburg v. d. H., den 7. Januar 1914.
An die Polizeiverivallungen der Kreises.

Am I. Januar 1914 ist das neue Reichs- und Staatsange-
hörigkeitSgefetz vom 22. Juli 1913 (R.-G.-Bl . S . 583) in Kraft ge¬
treten, das gegenüber den bisherigen Vorschriften in vielerlei Hinsicht
Abänderungen und Ergänzungen erfahren hat.

Als brauchbares Hilfsmittel zur Information wird das im
Verlage von Carl Heymann in Berlin erschienene Buch „Reichs-
und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913" von Th. Meyer
(Preis geb. 3 Mk.) dienen können. Ich bin bereit Bestellungen
auf das Buch bik zum 20. d. Mts . zu vermitteln.

Der Königliche Landrat, o. Marx.
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